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Allgemeiner Teil zur Police (AT)

1 Vertragsgrundlagen

Dieser Allgemeine Bedingungsteil gilt fir alle, rechtlich selbststandigen, Vertrage der
Versicherungspolice, sofern in den vertragsspezifischen Versicherungsbedingungen nichts
Abweichendes geregelt ist.

Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen des
Versicherungsvertragsgesetzes.

2 Beginn des Versicherungsschutzes, Vertragsdauer

2.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 3 AT zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.2 Dauer und Ende des Vertrags
Der Vertrag ist fur die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spétestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahrs eine Kiindigung zugegangen ist. Die Kiindigung hat in Textform (z. B. durch
Brief, E-Mail oder Telefax) zu erfolgen.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer
Kindigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf des dritten Jahrs
oder jedes darauffolgenden Jahrs gekiindigt werden. Die Kindigung muss dem Vertragspartner
spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahrs zugegangen sein. Die
Kindigung ist formlos moglich. Die Beweislast fur den Zugang der Kindigung des
Versicherungsnehmers bei dem Versicherer liegt beim Versicherungsnehmer.

3 Beitrag

3.1 Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in
der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten hat.

3.2 Falligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags
Der erste oder einmalige Beitrag wird, unabhangig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts, sofort
nach Zugang des Versicherungsscheins féllig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder
einmalige Beitrag sofort nach Vertragsschluss zu zahlen.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrags.

3.3 Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu
einem spéteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Solange der
Beitrag nicht gezabhlt ist, kann der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten.
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat.

3.4 Falligkeit des Folgebeitrags
Die Folgebeitréage sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten
Beitragszeitraums fallig.
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3.5

3.6

3.7

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt

Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des Folgebeitrags

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer wird ihn in Textform (z. B. durch Brief, E-Mail oder Telefax) zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.5 Satz 2 AT darauf hingewiesen wurde.

Gleichzeitig kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn er den
Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.5 Satz 2 AT darauf hingewiesen
hat. Hat der Versicherer gekiindigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines
Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Fir Versicherungsfalle, die zwischen
dem Zugang der Kundigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein
Versicherungsschutz.

Teilzahlungen und Folgen bei verspéteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort
fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug ist. Ferner kann der
Versicherer fur die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann
und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der féllige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers von dem Versicherer nicht
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziglich nach einer
in Textform (z. B. durch Brief, E-Mail oder Telefax) abgegebenen Zahlungsaufforderung des
Versicherers erfolgt.

Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-
Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Grinden zu
vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
kunftig Zahlung au3erhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur
Ubermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er von dem Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.

4  Anderung der Beitragsbemessungsgrundlagen

Uber die gesetzlichen und einzelvertraglichen Obliegenheiten hinaus hat der Versicherungsnehmer
nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Anderungen des versicherten Risikos gegeniiber den
zum Zweck der Beitragsbemessung gemachten Angaben eingetreten sind. Die Angaben sind
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers
nachzuweisen.

5 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

KFM0126

Verletzt der Versicherungsnehmer eine vertragliche Obliegenheit vorsatzlich oder grob fahrlassig, so
kann der Versicherer nach 88 23 bis 28 und 82 VVG leistungsfrei zur Kindigung oder
Beitragserh6hung berechtigt sein.

AuRer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
urséchlich ist.
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6 Mehrfachversicherung und Uberversicherung

6.1

6.2

Mehrfachversicherung

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert
(Mehrfachversicherung, 88 77 ff. VVG), ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverziglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme
anzugeben.

Ist die Mehrfachversicherung zustande gekommen, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er binnen eines Monats, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt
hat, die Aufhebung des spater geschlossenen Vertrags oder eine Reduzierung der
Versicherungssumme verlangen. Die Erklarung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie dem
Versicherer zugeht.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht, ist der Versicherer nach § 28 VVG zur
Kindigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kindigung des Versicherers wird mit Zugang
wirksam.

Betriigerische Mehrfachversicherung

Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht abgeschlossen, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig. Der Versicherer hat Anspruch auf den Beitrag bis zu dem Zeitpunkt,
in dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umstéanden Kenntnis erlangt.

Uberversicherung

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach § 74 VVG die Herabsetzung der
Versicherungssumme und des Beitrags verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermégensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umsténden
Kenntnis erlangt.

7 Wegfall des versicherten Interesses; vorzeitige Vertragsbeendigung

Der Versicherungsschutz fir das versicherte Interesse endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer davon Kenntnis erhalt, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weggefallen ist. Dies gilt fir einzelne Vertrage der Police sinngemal. Endet das
Versicherungsverhaltnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn riickwirkend
aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger TaAuschung nichtig, so steht dem Versicherer der
Beitrag oder die Geschaftsgebtihr nach MaRgabe der 88 39 und 80 VVG zu.

8 Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendnderungen

KFM0126

Alle fuir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind in Textform (z. B. durch Brief,
E-Mail oder Telefax) abzugeben, sofern nicht etwas anderes bestimmt ist. Sie sollen an die
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtragen
als zustandig bezeichnete Geschéftsstelle gerichtet werden.

Anzeigen und Erklarungen gegeniber Versicherungsvertretern, Angestellten des
Versicherers, die mit der Vermittlung oder dem Abschluss von Versicherungsvertragen betraut
sind und gegeniber nicht gewerbsmafRig tatigen Vermittlern kénnen auch formlos erfolgen.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt,
genigt fur eine Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die
Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend fiir
den Fall einer Namensanderung des Versicherungsnehmers.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fur seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Satz 4 entsprechende
Anwendung.
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9 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Auf die in dieser Police abgeschlossenen Vertrdge findet ausschliellich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Fur Klagen aus dem Versicherungsverhaltnis ist der Hauptsitz des Versicherers maf3geblich, soweit
gesetzlich kein ausschlieRlicher Gerichtsstand vorgeschrieben oder in den Besonderen Teilen etwas
Abweichendes vereinbart ist.

10 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren.

Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der
Glaubiger von den den Anspruch begriindenden Umstanden und der Person des Schuldners
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zéhlt bei
der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z. B. durch
Brief, E-Mail oder Telefax) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht
mit.

11 AuRergerichtliche Beschwerdestelle

Bei Beschwerden kénnen Sie als Verbraucher in den Fallen, die nicht Ihrer gewerblichen oder
selbstandigen  Téatigkeit zuzurechnen sind, das aullergerichtliche Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren bei dem Verein Versicherungsombudsmann e. V. in Anspruch nehmen.
Wir sind Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V. und haben uns verpflichtet, an diesen
Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann e. V.,
Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Das Verfahren ist fur Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum
Beschwerdewert von 10.000 EUR sind fur uns bindend.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de.
Unabhéngig von der Inanspruchnahme einer aufRergerichtlichen Beschwerdestelle besteht fur
Sie weiterhin die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

12  Online-Streitbeilegungs-Plattform

Die Europaische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Diese
kdnnen Sie Uber den nachfolgenden Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sie kdnnen
diese Plattform unter folgenden Voraussetzungen nutzen:
1 Sie sind Verbraucher und leben in der Européaischen Union (EU).
2 Sie haben einen Versicherungsvertrag auf elektronischem Weg (z. B. Uber diese Internetseite
oder per E-Mail) beantragt bzw. geschlossen.
Kontakt per E-Mail: ruv@ruv.de

13 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

131

13.1.1

KFM0126

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben Uiber gefahrerhebliche Umstéande

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm
bekannten Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. durch Brief,
E-Mail oder Telefax) gefragt hat und die fir den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieBen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme, der Versicherer
in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstande, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers
Einfluss auszulben, den Vertrag Giberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie3en.
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13.1.2

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.3

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

134

13.4.1

13.4.2
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Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Ricktritt

Unvollstéandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstdnden berechtigen den
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten.

Der Versicherer hat kein Ricktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
gemacht hat.

Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hatte.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der Versicherer nach Eintritt des
Versicherungsfalls zurtick, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstandig oder unrichtig angezeigte Umstand weder
fur den Eintritt des Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistung
ursachlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. Dem Versicherer steht der Teil des
Beitrags zu, der bis zum Wirksamwerden der Ricktrittserklarung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag
kindigen.

Das Kindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatte.

Kann der Versicherer nicht zurilicktreten oder kiindigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umsténde, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hatte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend Vertragsbestandteil. Dies kann zur Folge
haben, dass durch die Einbeziehung eines Risikoausschlusses die Leistungspflicht des Versicherers
fur einen bereits eingetretenen Versicherungsfall rickwirkend entféllt. Hat der Versicherungsnehmer
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schliel3t der Versicherer
die Absicherung der hoheren Gefahr fir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers fristlos kiindigen.

Frist zur Geltendmachung

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 13.2 und 13.3 AT zustehenden Rechte innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangt. Der Versicherer hat die Umstédnde anzugeben, auf die er seine Erklarung stutzt. Er darf
nachtraglich weitere Umstande zur Begrindung seiner Erklarung abgeben, wenn fir diese die
Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffern 13.2 und 13.3 AT nur zu, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
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Der Versicherer kann sich auf die in Ziffern 13.2 und 13.3 AT genannten Rechte nicht berufen,
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt
unberthrt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklarung abgelaufenen Vertragszeit entspricht

14 Informationspflichtverlagerung, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten

Erhalten wir von lhnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, miissen Sie
das Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte
Personen, Bezugsberechtigte, abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc

15 Anzeigepflicht zur Risikobelegenheit im Ausland

151

15.2

Anzeigepflicht zur Risikobelegenheit im Ausland (Verbraucher)

Der Versicherungsnehmer ist dem Versicherer unverziiglich zu Anzeige verpflichtet, wenn sein
Wohnort oder der gewdhnliche Aufenthaltsort aus Deutschland ins Ausland verlagert wird.
Bei einer Verlagerung fur langer als drei Monate in ein Drittland (auBerhalb des Gebiets der
Mitgliedstaaten der Europédischen Union (EU) bzw. des Europaischen Wirtschaftsraumes
(EWR)) wird der Versicherungsnehmer Steuerentrichtungsschuldner der im Drittland aus dem
Versicherungsvertrag entstehenden Steuer. Der Versicherungsnehmer haftet gegeniiber dem
Versicherer fir die Steuerentrichtung der ausléandischen Steuer im Drittland.

Anzeigepflicht zur Risikobelegenheit im Ausland (Unternehmer)

Der Versicherungsnehmer ist dem Versicherer unverziglich zu Anzeige verpflichtet, wenn der
Schwerpunkt der gewerblichen, freiberuflichen oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit, der
Sitz der Gesellschaft, eine Niederlassung oder ein unselbstandiger Betriebsteil aus
Deutschland ins Ausland verlagert wird. Dies gilt auch, wenn die versicherte Sache fur langer
als drei Monate in eine au3erhalb Inlands gelegene Betriebsstatte verlagert wird.

Bei einer Verlagerung fur langer als drei Monate in ein Drittland (auBerhalb des Gebiets der
Mitgliedstaaten der Europédischen Union (EU) bzw. des Europaischen Wirtschaftsraumes
(EWR)) wird der Versicherungsnehmer Steuerentrichtungsschuldner der im Drittland aus dem
Versicherungsvertrag entstehenden Steuer. Der Versicherungsnehmer haftet gegeniiber dem
Versicherer fur die Steuerentrichtung der auslandischen Steuer im Drittland.

16  Mitversicherung; Fiuhrung; Teilhaftung

KFM0126

Der Versicherer ist berechtigt, andere Versicherer an Versicherungsvertrdgen zu beteiligen und
solche Beteiligungen wieder zu beenden.

Die Fuhrung liegt bei dem Versicherer, der den Vertrag unterzeichnet. An dem Versicherungsvertrag
sind die in der Versicherungspolice genannten Versicherer mit ihren Anteilen als Einzelschuldner
beteiligt. Die Geschéftsfuhrung liegt bei dem erstgenannten Versicherer (fuhrender Versicherer).
Dieser ist ermachtigt, fur alle Versicherer zu handeln.

Jeder der beteiligten Versicherer haftet lediglich in Hohe seines Anteils. Eine gesamtschuldnerische
Haftung ist ausgeschlossen und wird auch durch die Regelung der Prozessfiihrung nicht begriindet.

In einem Rechtsstreit zwischen dem Versicherungsnehmer und den Versicherern ist der fihrende
Versicherer aktiv und passiv legitimiert. Der fiihrende Versicherer ist von den Mitversicherern
bevollméachtigt, Rechtsstreitigkeiten in ihrem Namen zu flihren. Dies gilt gleichermalRen fiir Prozesse
vor den ordentlichen Gerichten und fir Schiedsgerichtsverfahren. Es wird jedoch auch ein nur gegen
den fiihrenden Versicherer wegen dessen Anteils erstrittenes Urteil oder ein nach Rechtshangigkeit
geschlossener Vergleich oder ein solcher Schiedsspruch von den Mitversicherern als fiir sie
verbindlich anerkannt. Sollte der Anteil des fiihrenden Versicherers die Berufungs- oder
Revisionssumme nicht erreichen, so ist der Versicherungsnehmer auf Verlangen des fiihrenden
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Versicherers oder eines beteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf den zweiten,
erforderlichenfalls auch auf einen dritten und weitere Versicherer auszudehnen, bis die Summe
erreicht ist. Entspricht der Versicherungsnehmer diesem Verlangen nicht, so findet Satz 1 dieses
Absatzes keine Anwendung. Die Aktivlegitimation ist dem fuhrenden Versicherer auch in einem mit
dem Versicherungsverhéaltnis zusammenhéngenden Rechtsstreit mit Dritten Ubertragen.
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Gesetzliche Informationen nach 8§ 1 der Verordnung tber

Informationspflichten bei Versicherungsvertragen (VVG-InfoV)

1 Risikotrager

Die aufgrund lhres Antrags abgeschlossenen Versicherungen sind rechtlich selbststandige,
voneinander unabhangige Vertrage. Den Risikotrager des jeweiligen Versicherungsvertrags finden
Sie im Antrag bzw. Versicherungsschein.

KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. Vorstand: Dr. Nils
Reich, Vorsitzender; Michael Busch, Jan Dirk Dallmer, Jens Hasselbéacher.

Sitz: Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg, Handelsregister Nr. HRB 76536, Amtsgericht
Hamburg, Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 218618884

Die KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG betreibt alle Sparten, die unter die Bezeichnungen
"Schaden- und Unfallversicherung”, "Rechtsschutz" sowie "Beistandsleistungen zugunsten
von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden" fallen, jeweils fiir sémtliche Risiken im In-
und Ausland.

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. Vorstand: Dr. Nils
Reich, Vorsitzender; Volker Buchem, Dr. Klaus Endres, Jens Hasselbacher, Marc René
Michallet, Dragica Mischler.

Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188 Amtsgericht Wiesbaden,
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 811198334

Die R+V Allgemeine Versicherung AG betreibt alle Zweige der Schadens-, Unfall- und
Ruckversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art.

2 Wesentliche Merkmale der Versicherung

Wesentliche Merkmale der von Ihnen beantragten Versicherungen wie Angaben tber Art, Umfang
und Beginn des Versicherungsschutzes und Falligkeit unserer Leistung finden Sie im Antrag bzw.
Versicherungsschein, den Versicherungsbedingungen sowie in diesen Informationen.

Fur das Versicherungsverhéltnis gilt jeweils der Allgemeine Teil zur Police (AT) sowie die
besonderen Versicherungsbedingungen, die den einzelnen Vertragen zu Grunde liegen.

3 Beitrag, Beitragszahlung und Kosten

Die Hohe des Beitrags einschliel3lich der derzeit geltenden Versicherungsteuer finden Sie im Antrag
bzw. Versicherungsschein.

Die Bestimmungen zur Zahlung und Erflllung sowie der Zahlweise der Versicherungsbeitrage finden
Sie im Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen, insbesondere Ziffer
3 AT.

Bei Zahlungsverzug betragen die Kosten 15 EUR je Mahnung.

4 Bevollméachtigung

KFM0126

Die R+V Allgemeine Versicherung AG ist bevollmachtigt, die Beitragsforderungen der KRAVAG-
LOGISTIC Versicherungs-AG im eigenen Namen geltend zu machen und die Beitrage einzuziehen.
Die Vollmacht erstreckt sich ferner auf alle rechtsverbindlichen Erklarungen wie z. B. die Befugnis
zur Vertragskindigung, zum Rucktritt vom Vertrag und zur Geltendmachung einer Geschéftsgebuhr.
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5 Zustandekommen des Vertrags

Vor Abgabe lhres Antrags erhalten Sie mit diesen Informationen die Allgemeinen, Besonderen und
Speziellen  Versicherungsbedingungen und gegebenenfalls sonstige vertragsrelevante
Informationen, sofern Sie hierauf nicht ausdrucklich verzichten.

Die Aufnahme Ilhres Antrags stellt lhr Angebot zum Abschluss eines oder mehrerer
Versicherungsvertrage dar. Den Versicherungsschein (Police) erhalten Sie per Post. Mit Zugang der
Police ist der Versicherungsvertrag geschlossen, sofern Sie Ihr Widerrufsrecht nicht austiben.

6 Beginn der Versicherung

Den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem
Versicherungsschein. Bitte beachten Sie, dass der Beginn des Versicherungsschutzes abhangig von
der rechtzeitigen Zahlung des Beitrags ist (Ziffer 3.3 AT).

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht in der Elementarschaden- und der Einzel-
BetriebsschlieBungsversicherung Versicherungsschutz erst nach Ablauf von 14 Tagen nach
Versicherungsbeginn. Diese Regelung entfallt, soweit Versicherungsschutz bereits Uber einen
anderen Vertrag bestanden hat und ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Antrag
fortgesetzt wird.

Ist dem Antragsteller bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so besteht hierfiir
kein Versicherungsschutz.

7 Widerrufsbelehrung

KFM0126

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht
Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von
Grinden in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen

— der Versicherungsschein,

— die Vertragsbestimmungen,
einschlieBlich der far das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschlie8lich der Tarifbestimmungen,

— diese Belehrung,

— das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

— und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:

KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, Postfach 103905, 20027 Hamburg oder an die
Hausanschrift: Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg. Bei einem Widerruf per Telefax richten
Sie diesen bitte an die Telefaxnummer: 040 23606-4366. Einen Widerruf per E-Mail schicken
Sie bitte an info@kravag.de.

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und der Versicherer hat
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beitrdge zu erstatten,
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist
beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, darf
der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich fur jeden Tag, an dem
Versicherungsschutz bestanden hat, um einen Betrag von

— 1/360 des jahrlichen Beitrags,
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— 1/180 des halbjahrlichen Beitrags,
— 1/90 des vierteljahrlichen Beitrags oder
— 1/30 des monatlichen Beitrags.

Bei Zahlung eines Einmalbeitrages kénnen Sie den Betrag, den wir fiir jeden Tag einbehalten
dirfen, an dem Versicherungsschutz bestanden hat, anhand folgender Formel errechnen:

Einmalbeitrag lhrer Versicherung
Beantragte Versicherungsdauer in Tagen

Die mit Ihnen vereinbarte Zahlungsweise sowie die Hohe lhres Beitrags kénnen Sie dem lhnen
zur Verfugung gestellten Antrag bzw. Versicherungsschein entnehmen. Die Erstattung
zuriickzuzahlender Betrage erfolgt unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des
Widerrufs.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurickzugewdhren und gezogene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf lhren ausdrtcklichen Wunsch sowohl von
Ihnen als auch vom Versicherer vollstandig erfillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgetibt
haben.

Abschnitt 2
Auflistung der fir den Fristbeqinn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die
Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgefiihrt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:

die Identitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, Uber die der Vertrag abgeschlossen
werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstrager eingetragen ist, und
die zugehorige Registernummer;

die ladungsfahige Adresse des Versicherers und jede andere Adresse, die fur die
Geschéaftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maRRgeblich ist, bei juristischen Personen,
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die
Mitteilung durch Ubermittiung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich
gestalteten Form;

die Hauptgeschéftstatigkeit des Versicherers;

die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben ber Art, Umfang und
Falligkeit der Leistung des Versicherers;

den Gesamtpreis der Versicherung einschlie3lich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile,
wobei die Pramien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhaltnis mehrere
selbstandige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Uberpriifung des
Preises erméglichen;

a. gegebenenfalls zusatzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden
Betrages sowie mogliche weitere Steuern, Gebihren oder Kosten, die nicht Gber den
Versicherer abgefiihrt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
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b. alle Kosten, die Ihnen fir die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn
solche zusétzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden;

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfillung, insbesondere zur Zahlungsweise der
Pramien;

die Befristung der Gultigkeitsdauer der zur Verfigung gestellten Informationen, beispielsweise die
Gultigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

Angaben dariiber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere tiber den Beginn der Versicherung
und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an den
Antrag gebunden sein soll;

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der
Ausiibung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenuber der der Widerruf zu
erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlie3lich Informationen tiber den Betrag, den
Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung
der Vertragsbestimmungen einschlie3lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt,
bedurfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

a. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b. Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen
Kindigungsbedingungen einschlieBlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch
Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
erfolgt, bedurfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

die Mitgliedstaaten der Europaischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von
Beziehungen zu lhnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel Uber das auf den Vertrag anwendbare
Recht oder Uber das zustandige Gericht;

die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Ziffer Il. genannten
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer
verpflichtet, mit lhrer Zustimmung die Kommunikation wahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu
fuhren;

einen moglichen Zugang fir Sie zu einem aulBergerichtlichen Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen fir diesen Zugang; dabei ist
ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Mdoglichkeit fir Sie, den Rechtsweg zu beschreiten,
hiervon unberuhrt bleibt;

Name und Adresse der zustandigen Aufsichtsbehdrde sowie die Moglichkeit einer Beschwerde bei
dieser Aufsichtsbehdrde.

Ende der Widerrufsbelehrung

8 Laufzeit des Vertrages
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Die Laufzeit des Vertrags entnehmen Sie bitte dem Antrag bzw. dem Versicherungsschein sowie
den Verlangerungsbestimmungen in den Versicherungsbedingungen (Ziffer 2.2 AT).
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9 Kindigungsrecht

Die Bestimmungen zu lhrem Kindigungsrecht finden Sie in den Versicherungsbedingungen, (Ziffer
2.2 AT). Weitere Kiundigungsmoglichkeiten entnehmen Sie bitte den besonderen
Versicherungsbedingungen, die den einzelnen Vertragen zu Grunde liegen.

10 Anwendbares Recht, Sprache

Auf den Versicherungsvertrag findet ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung (Ziffer 9 AT). Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher
Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation wahrend der Laufzeit wird in deutscher Sprache gefuhrt.

11 Beschwerde bei der Aufsichtsbehérde

Sie kdnnen sich mit einer Beschwerde auch an die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht
wenden. Die Anschrift lautet: Graurheindorfer Stra3e 108, 53117 Bonn.

12  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

121

12.2

12.3
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Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben Uber gefahrerhebliche Umsténde

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung der KRAVAG alle ihm
bekannten Gefahrumstdnde anzuzeigen, nach denen die KRAVAG in Textform (z. B. per Brief,
E-Mail oder Telefax) gefragt hat und die fiir den Entschluss der KRAVAG erheblich sind, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieBen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme, die
KRAVAG in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstande, die geeignet sind, auf den Entschluss der KRAVAG
Einfluss auszulben, den Vertrag Giberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie3en.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt
dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Rucktritt

Unvollstéandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstanden berechtigen die
KRAVAG, vom Versicherungsvertrag zurlickzutreten.

Die KRAVAG hat kein Rucktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein
Vertreter die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
gemacht haben.

Das Rucktrittsrecht der KRAVAG wegen grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die KRAVAG den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hétte.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt die KRAVAG nach Eintritt des Versicherungsfalls zuriick, darf sie den Versicherungsschutz nicht
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstdndig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder fur den Eintritt des Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den
Umfang der Leistung ursachlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Der KRAVAG steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Ricktrittserklarung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Rucktrittsrecht der KRAVAG ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kann die KRAVAG den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kindigen.

Das Kundigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die KRAVAG den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen héatte.
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Kann die KRAVAG nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil sie den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umsténde, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hétte, werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen der KRAVAG rickwirkend Vertragsbestandteil. Dies
kann zur Folge haben, dass durch die Einbeziehung eines Risikoausschlusses die
Leistungspflicht der KRAVAG fir einen bereits eingetretenen Versicherungsfall riickwirkend
entfallt. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlief3t die
KRAVAG die Gefahrabsicherung fir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der
KRAVAG fristlos kundigen.

124 Frist zur Geltendmachung

Die KRAVAG muss die ihr nach 2 und 3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich

geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die KRAVAG von der Verletzung

der Anzeigepflicht, die das von ihr geltend gemachte Recht begrindet, Kenntnis erlangt. Die

KRAVAG hat die Umstande anzugeben, auf die sie ihre Erklarung stiitzt. Sie darf nachtraglich

weitere Umstande zur Begriindung ihrer Erklarung abgeben, wenn fur diese die Monatsfrist

nicht verstrichen ist.

Der KRAVAG stehen die Rechte nach 2 und 3 nur zu, wenn sie den Versicherungsnehmer

durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung

hingewiesen hat.

Die KRAVAG kann sich auf die in 2 und 3 genannten Rechte nicht berufen, wenn sie den nicht

angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

13 Besondere Hinweise zur D&O-Versicherung

Kundigungsrecht

Néhere Informationen zu den Moglichkeiten einer Kindigung sowie der Form und den

einzuhaltenden Fristen finden Sie in den Versicherungsbedingungen zur D&O-Versicherung unter

Punkt 3.3 ULLA sowie im Versicherungsvertragsgesetz (88 19 ff. und 8§ 33 ff.).

Beitragsregulierung (Anderung der Beitragsbemessungsgrundlagen)

Auf Basis der dem Versicherer gemeldeten Daten (siehe AT 4) wird der Versicherungsbeitrag fur die

laufende Versicherungsperiode neu festgesetzt. Der sich daraus ergebende endgiiltige Beitrag gilt

zugleich als vorlaufiger Beitrag fir das kommende Versicherungsjahr (siehe ULLA 10).

Auszug aus der Insolvenzordnung

§ 16 Eréffnungsgrund

Die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens setzt voraus, dass ein Eréffnungsgrund gegeben ist.

§ 17 Zahlungsunfahigkeit

1 Allgemeiner Eréffnungsgrund ist die Zahlungsunféahigkeit.

2 Der Schuldner ist zahlungsunfahig, wenn er nicht in der Lage ist, die falligen Zahlungspflichten
zu erfullen. Zahlungsunfahigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine
Zahlungen eingestellt hat.

§ 18 Drohende Zahlungsunfahigkeit

1 Beantragt der Schuldner die Erdffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die drohende
Zahlungsunfahigkeit Eréffnungsgrund.

2  Der Schuldner droht zahlungsunfahig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein
wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Falligkeit zu erfillen.

3 Wird bei einer juristischen Person oder einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit der Antrag
nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen personlich haftenden Gesellschaftern
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oder allen Abwicklern gestellt, so ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller
zur Vertretung der juristischen Person oder der Gesellschaft berechtigt sind.

§ 19 Uberschuldung
Bei einer juristischen Person ist auch die Uberschuldung Eréffnungsgrund.

1 Uberschuldung liegt vor, wenn das Vermogen des Schuldners die bestehenden
Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortfihrung des Unternehmens ist nach den
Umstédnden  Uberwiegend  wahrscheinlich.  Forderungen auf  Rickgewahr  von
Gesellschafterdarlehen oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich
entsprechen, fur die nach § 39 Abs. 2 zwischen Glaubiger und Schuldner der Nachrang im
Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Forderungen vereinbart
worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu bertcksichtigen.

2 Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit kein personlich haftender Gesellschafter
eine naturliche Person, so gelten die Absatze 1 und 2 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu
den personlich haftenden Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehort, bei der ein
personlich haftender Gesellschafter eine natirliche Person ist.

14 Besondere Hinweise zur Rechtsschutzversicherung

KFM0126

Bei einer Beitragsanpassung, einer Beitragserhéhung um mehr als 10 Prozent wegen einer
Gefahrerhéhung oder einer unberechtigten Ablehnung des Versicherungsschutzes kdnnen Sie die
Rechtsschutzversicherung vor Ablauf kiindigen. Ferner kénnen Sie oder wir den Vertrag auch
vorzeitig kiindigen, wenn wir innerhalb von 12 Monaten fiir mindestens zwei Rechtsschutzfélle die
Leistungspflicht bejaht haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen zur
Rechtsschutzversicherung (FRB).

Die Schadenregulierung erfolgt durch unsere Tochtergesellschaft R+V Rechtsschutz-
Schadenregulierungs-GmbH, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden. Diese ist bevollméchtigt, im
Rahmen der ihr Ubertragenen Rechtsgeschéfte die R+V Allgemeine Versicherung AG gerichtlich und
auf3ergerichtlich zu vertreten.
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Blndelnachlassklausel
In der Berechnung der Beitrage ist folgender Bindelnachlass je Vertrag bertcksichtigt:

Anzahl der Vertrage: 1 | 23 | 45 | 67 | 89 |ap10
0% | 25% | 5% | 75% | 10% |125%

Andert sich die Gesamtzahl der rechtlich selbstandigen Einzelvertrage dieser Police, so erhoht sich
der Bundelnachlass je Einzelvertrag ab Einschluss eines weiteren Einzelvertrags bzw. reduziert sich
der Biindelnachlass ab Ausschluss eines Einzelvertrags.
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Hinweis zum Merkblatt zur Datenverarbeitung

R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden

Verantwortlich fur die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten ist die Gesellschaft der R+V
Versicherungsgruppe, die im Briefkopf angegeben ist.

Personenbezogene Daten, die wir von lhnen direkt oder von Dritten (z. B. Mitversicherten, lhrem Vermittler
oder, sofern ein wirtschaftliches Ausfallrisiko besteht, ggf. auch Auskunfteien) erhalten, verarbeiten wir nach
den geltenden Datenschutzgesetzen und den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft.

Zwecke der Datenverarbeitung sind insbesondere Antragsprifung, Vertragsdurchfihrung sowie das
Bearbeiten von Schaden oder Leistungsféallen. Daneben verarbeiten wir lhre Daten auch zu weiteren Zwecken,
z. B.

- Erfillen regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Anforderungen,

- IT-Sicherheit und IT-Betrieb,

- Prifen und Optimieren elektronischer Datenverarbeitungsvorgange oder

- im Rahmen der Erstellung von Tarifkalkulationen.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Léschung, Einschrankung der Verarbeitung und Datentbertragbarkeit
kénnen Sie z. B. bei unserem Datenschutzbeauftragten (datenschutz@ruv.de) geltend machen. Wenn wir lhre
Daten aufgrund einer Einwilligung verarbeiten, kénnen Sie diese jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft
widerrufen. Beruht die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwagung, steht lhnen ein
Widerspruchsrecht gegen diese Datenverarbeitung zu, wenn aus lhrer persdnlichen Situation heraus Griinde
gegen eine Datenverarbeitung sprechen. Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zustandigen
Datenschutzaufsichtsbehérde.

Unser vollstédndiges Merkblatt zum Datenschutz finden Sie im Internet:
www.ruv.de/datenschutz/datenschutzmerkblatt.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie das vollstandige Merkblatt

in Papierform erhalten mochten.

Unser vollstandiges Merkblatt zum Datenschutz in der Schadenbearbeitung
finden Sie im Internet:
www.ruv.de/datenschutz/merkblatt-schadenbearbeitung.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie das vollstandige Merkblatt

in Papierform erhalten mochten.
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Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der tibrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Européischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.

Dies gilt auch fiir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten
Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
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KFM0126

Im Ausland registrierte Fahrzeuge

Nicht versichert sind Fahrzeuge aller Art, die au3erhalb der Bundesrepublik Deutschland in ein
amtliches oder amtlich  anerkanntes  Register einzutragen oder mit  einem
Unterscheidungskennzeichen versehen eingetragen sind.

Dies gilt nicht fiir Vertrage der Rechtsschutz-Versicherung, der Transport-Versicherung oder den
KRAVAG-Logistic-Vertrag (sofern versichert).
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3.1

3.2

3.3
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Mehrwertschutz

Der Versicherungsnehmer hat parallel zu diesem Vertrag anderweitige gleichartige
Versicherungsvertrage oder Risiken versichert (im Text als Fremdversicherung bezeichnet).

Bis zur Beendigung der Fremdversicherung gewdahrt der Versicherer dieses Vertrags dem
Versicherungsnehmer eine Differenzdeckung zu nachfolgenden Bestimmungen:

Der Versicherer dieses Vertrags erbringt Versicherungsleistungen nach diesen Bedingungen, soweit
eine Versicherungsleistung aus der Fremdversicherung ausgeschopft, abgelehnt oder gekirzt wird
(Differenzdeckung). Die erbrachten Leistungen des Fremdversicherers werden bei der Berechnung
der Versicherungsleistung angerechnet. Der Versicherungsschutz aus der Fremdversicherung geht
bis zu deren Ablauf dem Versicherungsschutz dieses Vertrags vor (subsidiare Deckung).

Fur diese Differenzdeckung wird ein Nachlass in Hohe des im Versicherungsvertrags oder zum
versicherten Risiko genannten Prozentsatzes gewahrt. Dieser Nachlass entféllt zur Beendigung der
Fremdversicherung.

Wenn fir einen Versicherungsfall aus der Fremdversicherung dem Grunde nach
Versicherungsschutz besteht, kann der Versicherungsnehmer einen Anspruch aus dieser
Differenzdeckung gegeniiber dem Versicherer dieses Vertrags frihestens nach Einreichung der
schriftlichen Bestéatigung tber den Deckungsumfang des Fremdversicherers geltend machen.

Verletzt der Versicherungsnehmer gegeniiber dem Fremdversicherer eine Obliegenheit oder war er
mit der Zahlung des Beitrags in Verzug und entféllt dadurch die Leistung aus der
Fremdversicherung oder wird diese anteilig gekirzt, besteht insoweit kein Versicherungsschutz tiber
die Differenzdeckung.

Sind Selbstbehalte im Rahmen der Fremdversicherung vereinbart, sind diese (Uber die
Differenzdeckung nicht erstattungsféhig.

Fur Versicherungsfalle, die bereits vor der Beantragung des vorliegenden Vertrags eingetreten sind,
besteht kein Versicherungsschutz.

Ein Versicherungsfall ist zuerst dem Fremdversicherer zu melden. Nach Ablehnung der Deckung,
Kirzung der Versicherungsleistung oder nach Ausschépfung der Versicherungssumme ist dem
Versicherer dieses Vertrags der Versicherungsfall unverziglich spatestens innerhalb eines Monats,
unter Vorlage der entsprechenden Nachweise anzuzeigen. Sofern bei der Fremdversicherung eine
Deckung dem Grunde nach besteht, kann der Versicherer dieses Vertrags sofort angesprochen
werden.

Die nach den genannten Bestimmungen aus dem vorliegenden Vertrag zu erbringende Leistung ist
begrenzt auf die im vorliegenden Vertrag vereinbarten Entschadigungsgrenzen und
Ersatzleistungen. Es gelten weiterhin die im vorliegenden Vertrag vereinbarten Selbstbehalte,
Wartezeiten und Versicherungsbedingungen nach MaRRgabe dieser Mehrwertschutz-Klausel.

Eine nach Antragsstellung bei dem Versicherer dieses Vertrags erfolgte Verringerung oder der
Wegfall des Versicherungsschutzes aus der Fremdversicherung erhéht nicht die Leistung aus dieser
Differenzdeckung.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung
spatestens zu dem bei Antragstellung bei dem Versicherer dieses Vertrags angezeigten Ablauf der
Fremdversicherung langstens nach einem Jahr. Ab diesem Termin besteht Versicherungsschutz im
Rahmen und Umfang dieses Vertrags. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung der
Fremdversicherung, frihestens ab Kenntnis des Versicherers (ber die vorzeitige
Vertragsbeendigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der Beitrag im vollen Umfang fallig.

(Die Klausel gilt nur fur Vertrage oder Risiken, zu denen Mehrwertschutz besonders vereinbart ist)
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LeistungsUpdate-Garantie

Fuhrt der Versicherer neue oder geédnderte Bedingungen oder Leistungen zu dem mit dieser Police
abgeschlossenen Versicherungsprodukt ein, die von den in dieser Police zugrundeliegenden
Bedingungen oder Leistungen zum Vorteil des Versicherungsnehmers abweichen, so gelten die
neuen Bedingungen und Leistungen auch fir die zum jeweiligen Schadentag gemaf dieser Police
versicherten Risiken bzw. Gefahren. Diese Regelung gilt nicht fiir individuelle Vereinbarungen (z. B.
individuell vereinbarte Selbstbeteiligung), die stets Vorrang haben.

Sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer kdnnen die LeistungsUpdate-Garantie
gesondert mit einer Frist von 3 Monaten zum vereinbarten Vertragsablauf bzw. zum Ablauf einer sich
daran anschlieBenden Verlangerungsperiode kiindigen. Fur die Wahrung der Frist ist der Zugang
der Kindigungserklarung bei dem jeweils anderen Vertragspartner mafgeblich. Die Kindigung
muss in Textform (z. B. durch Brief, E-Mail oder Telefax) erfolgen.

Der Bestand der Police bzw. der Versicherungsvertrage im Ubrigen wird durch die Kindigung der
LeistungsUpdate-Garantie nicht berihrt.
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LeistungsPlus-Zertifikat

Fuhrt der Versicherer neue oder geédnderte Bedingungen oder Leistungen zu dem mit dieser Police
abgeschlossenen Versicherungsprodukt ein, die von den in dieser Police zugrunde liegenden
Bedingungen oder Leistungen zum Vorteil des Versicherungsnehmers abweichen, so gelten die
neuen Bedingungen und Leistungen auch fir die zum jeweiligen Schadentag nach dieser Police
versicherten Risiken bzw. Gefahren. Diese Regelung gilt nicht fiir individuelle Vereinbarungen (z. B.
individuell vereinbarte Selbstbeteiligung), die stets Vorrang haben.

In Erganzung der den Einzelvertragen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gelten die
besserstellenden Vereinbarungen aus dem LeistungsPlus-Zertifikat. Die im LeistungsPlus-Zertifikat
aufgefiihrten Leistungsbausteine sind nur fiir die Vertrage gultig, die in dieser Police vereinbart
wurden.

Das aktuelle LeistungsPlus-Zertifikat finden Sie unter folgendem Link:

http://buendelpolicen.ruv.de

Alternativ scannen Sie den QR-Code:
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Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Vermégensschaden-
Haftpflichtversicherung von Unternehmensleitern und Leitenden
Angestellten (ULLA)

Hinweis

Diese Versicherung basiert auf dem Anspruchserhebungsprinzip (claims made). Maligeblich fur den
Versicherungsschutz ist deshalb nicht der Zeitpunkt einer tatsachlichen oder vermeintlichen Pflichtverletzung,
sondern der Zeitpunkt der erstmaligen schriftichen Geltendmachung von Anspriichen gegeniiber einer
versicherten Person oder versicherten Unternehmen, bzw., im Fall der vorsorglichen Gewahrung von
Abwehrkostenschutz, das Eintreten von Umsténden, die eine Inanspruchnahme wahrscheinlich erscheinen
lassen, wahrend der Vertragslaufzeit oder einer sich daran anschlieBenden Nachmeldefrist.

Der Versicherungsanspruch steht grundsatzlich den versicherten Personen zu, sofern nicht diese
Versicherungsbedingungen oder Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes etwas anderes zulassen
oder vorsehen.

Die Leistungspflicht des Versicherers ist auf die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Sofern
in den nachfolgenden Versicherungsbedingungen und den diese ergdnzenden Zusatzvereinbarungen oder
abweichenden individualvertraglichen Vereinbarungen nicht abweichend geregelt, steht fiur vertragliche
Leistungen die Versicherungssumme in voller Hohe zur Verfiigung.

Beschrankungen oder Genehmigungsvorbehalte, die der Versicherer in  Ansehung der
Versicherungsnehmerin, mitversicherter Unternehmen oder mitversicherter Personen oder Risiken
(Rechtsform, Boérsennotierung, Branche, Auslandsbezug etc.) in dem Antrag, in Unterlagen zur
Antragsaufnahme (Fragebogen) oder in elektronischen Medien zur Aufnahme des Antrags gemacht hat, sind
als die versicherte Gefahr gegebenenfalls erh6hende Umstande im Sinne der 88§ 23 ff. VVG auch wahrend
der Vertragslaufzeit unverziglich anzuzeigen.

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versicherte Tatigkeit

Der Versicherer gewahrt Versicherungsschutz fir den Fall, dass eine versicherte Person wegen
einer in ihrer Eigenschaft nach 1.2 bei der Versicherungsnehmerin, einem Tochterunternehmen oder
einem auf Antrag mitversicherten Unternehmen (z. B. Schwestergesellschaften, Joint-Ventures)
begangenen Pflichtverletzung, auch im Rahmen der Griindungsphase, aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen fur einen Vermdgensschaden von der Versicherungsnehmerin oder einem
Dritten (hierzu zahlt auch der Insolvenzverwalter) auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsnehmerin sind insoweit Tochterunternehmen und auf Antrag mitversicherte
Unternehmen gleichgestellt.

Als Schadenersatzanspriiche im Sinne der Versicherungsbedingungen gelten auch:
— Anspriiche nach §§ 34, 69 AO sowie

— Anspriiche nach § 15 n InsO oder § 188 Abs. 2 Nr. 3 VAG

sowie vergleichbare Anspriiche einer auslandischen Rechtsordnung.

1.2 Versicherte Personen
Versicherte Personen sind samtliche ehemaligen und gegenwaértigen (auch zukinftigen) Mitglieder
der geschaftsfihrenden Organe (Vorstand, Geschéftsfiihrer, etc.) und der Kontrollorgane
(Aufsichtsrat, Beirat, Verwaltungsrat, etc.) unter Einschluss von Liquidatoren und Abwicklern fir
deren Tatigkeit auBerhalb eines Insolvenzverfahrens. Operative Tatigkeiten stehen strategischen
Entscheidungen gleich.

Versichert sind auch Generalbevollmachtigte, Prokuristen und leitende Angestellte sowie Angestellte
und Mitarbeiter, die als benannte Compliance-Beauftragte bzw. besondere, vom Gesetzgeber oder
durch Industriestandards vorgesehene Beauftragte zur Sicherstellung der Compliance, z. B. als
Gleichstellungs-, Arbeitsschutz-, Sicherheits-, Datenschutz- oder Geldwaschebeauftragte tatig
werden.
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1.3

131

1.3.2

133

1.4
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Werden Ehegatten oder Erben oder gesetzliche Vertreter versicherter Personen fir deren
Pflichtverletzungen in Anspruch genommen, so erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
diese Schadenersatzanspriiche.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Anspriiche gegen versicherte Personen oder
gegenwartige, ehemalige oder zukilnftige Arbeitnehmer der Versicherungsnehmerin oder eines
mitversicherten Unternehmens im Rahmen der Austibung von Mandaten, die diese im Auftrag oder
im Interesse der Versicherungsnehmerin oder eines mitversicherten Unternehmens in
Aufsichtsgremien von externen Unternehmen, sowie in Leitungs- und Aufsichtsgremien von
Verbanden oder gemeinnitzigen Organisationen wahrnehmen (Fremdmandate).

Fur die Leistungen des Versicherers (4.1) im Rahmen von Fremdmandaten bei Non-Profit-
Unternehmen steht die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme (siehe Versicherungsschein) in
voller Héhe zur Verfigung, sofern die Versicherungsnehmerin dies nicht abweichend beantragt hat.
Sofern besonders vereinbart, sind auch Mandate in Leitungsgremien von Profit-Unternehmen bis zu
der hierfir vereinbarten Versicherungssumme (Sublimit oder Zusatzlimit) versichert (siehe
Versicherungsschein).

Im Ubrigen bleibt Ziffer 4.4 unberihrt.
Versicherte Schaden

Vermdgensschaden sind solche Schaden, die weder Personenschaden (Totung, Verletzung des
Korpers oder Schadigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschaden (Beschadigung,
Verderben, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen) sind noch sich aus solchen Schaden
herleiten.

Versichert sind auch Schaden, die aus

— einem Personen- oder Sachschaden folgen, die Pflichtverletzung der versicherten Personen
jedoch nicht fiir diesen Personen- oder Sachschaden, sondern ausschlieRlich fir den damit im
Zusammenhang stehenden Vermdgensschaden ursachlich war;

— Personen- und Sachschaden Dritter folgen, es sich jedoch nicht um deren Ersatz, sondern um
den der Versicherungsnehmerin oder einem Tochterunternehmen bzw. mitversichertem
Unternehmen daraus entstehenden eigenen Schaden handelt.

Regressanspriiche versicherter Gesellschaften gegen versicherte Personen wegen erlittener oder
gegen sie verhangter zivil- oder 6ffentlich-rechtlicher Strafen, BuRen oder sonstiger Pénalen, sind
vom Versicherungsschutz umfasst, soweit dies rechtlich zulassig ist.

Fur Entschadigungen mit Strafcharakter (z. B. ,punitive* oder ,exemplary damages") sowie
Anstellungsschadenersatzanspriche (Employment Practices Liability-Anspriiche)  besteht
Versicherungsschutz nur aufgrund besonderer Vereinbarung (s. Versicherungsschein).

Mitversicherung von Tochterunternehmen

Tochterunternehmen sind Unternehmen, auf die die Versicherungsnehmerin - mittelbar oder

unmittelbar - einen beherrschenden Einfluss ausiiben kann, weil

— ihr die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht oder

— das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschaftspolitik bestimmenden
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig
Gesellschafterin ist oder

— die Leitung und mehr als den fiinften Teil des Nennkapitals oder

— das Recht zusteht, die Finanz- und Geschaftspolitik aufgrund eines mit diesem Unternehmen
geschlossenen Beherrschungsvertrags oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses
Unternehmens zu bestimmen oder

— sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen dieses
Unternehmens tragt, das ihr zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels
dient (Zweckgesellschaft).

Unternehmen, zu denen ein Tochterunternehmen in einem der vorstehend beschriebenen
Verhéltnisse steht, gelten ebenfalls als mitversichert (Enkelunternehmen).
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2 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen eine
versicherte Person.

Unbeschadet Teil 13.2.1 (Kosten vor Eintritt des Versicherungsfalls) ist ein Haftpflichtanspruch im
Sinne dieses Vertrags geltend gemacht, wenn gegen eine versicherte Person ein Anspruch
schriftich erhoben wird oder ein Dritter der Versicherungsnehmerin, einem mitversicherten
(Tochter-)Unternehmen oder der versicherten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen eine
versicherte Person zu haben.

3 Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes

3.1

3.2

KFM0126

Anspruchserhebung (claims made)
Versicherungsschutz besteht fur wahrend der Dauer des Versicherungsvertrags eingetretene
Versicherungsfalle.

Unbeschadet Absatz 3 gilt dies insbesondere auch im Hinblick auf solche Versicherungsfalle, deren
zugrundeliegende Pflichtverletzung urspringlich unter der Geltung eines zeitlich friher
geschlossenen Versicherungsvertrags gleicher Art versichert war (Vorvertrag), deren Regulierung
der Vorversicherer aber wegen des Ablaufs der dort geltenden Nachmeldefrist abgelehnt hat.

Fur vor Vertragsbeginn begangene Pflichtverletzungen gilt dies jedoch nur, wenn den versicherten
Personen bis zum Abschluss der Versicherung die Pflichtverletzungen nicht bekannt waren, es sei
denn, die Vertragsparteien haben mit Rucksicht auf zeitlich frihere Versicherungen ein
Kontinuitatsdatum vereinbart (siehe Versicherungsschein).

Fur neu hinzukommende Unternehmen besteht Versicherungsschutz fiir solche Pflichtverletzungen,
die bis zu 12 Monate vor dem Zeitpunkt des Erwerbs durch die Versicherungsnehmerin begangen
worden sind. MaRRgeblicher Zeitpunkt des Erwerbs ist die Wirksamkeit gegentiber Dritten.

Aufgrund besonderer Vereinbarung kann gegen einen einmaligen Zuschlag des im Jahr des Erwerbs
zu zahlenden Versicherungsbeitrags der Zeitraum ausgedehnt werden (siehe Versicherungsschein).
Voraussetzung ist, dass die Versicherungsnehmerin, das Ubernommene Unternehmen oder die in
Anspruch genommene versicherte Person im Zeitpunkt des Erwerbs von der Pflichtverletzung keine
Kenntnis hatte.

Nachmeldefrist fur Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung

Hinsichtlich der Erhebung von Schadenersatzansprichen nach Beendigung des
Versicherungsvertrags gelten keine zeitlichen Beschrankungen. Soweit keine anderweitige
Vereinbarung getroffen wird, besteht demnach fir vor Vertragsende begangene Pflichtverletzungen
Versicherungsschutz unabhéngig davon, wann der daraus resultierende Schadenersatzanspruch
erhoben wird (unbegrenzte Nachmeldefrist).

Dies gilt auch im Falle eines Wechsels des Versicherers (Unverfallbarkeit der Nachmeldefrist).

Die Verpflichtung, Inanspruchnahmen unverziglich anzuzeigen, bleibt hiervon unberihrt.

Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte Nachmeldeperiode im Rahmen der bei Ablauf des
letzten Versicherungsjahres geltenden Vertragsbestimmungen und in Hohe des unverbrauchten
Teils der Versicherungssumme des letzten Versicherungsjahres. Kein Versicherungsschutz tber
diese Deckungserweiterung besteht fir den Fall, dass der Versicherungsvertrag wegen Nicht- oder
verspateter Zahlung des Versicherungsbeitrags geendet hat (AT 3.3 und 3.5).

Fur mitversicherte Unternehmen tritt an die Stelle des Vertragsendes derjenige Zeitpunkt, in
welchem die Voraussetzungen unter 1.4 nicht mehr vorliegen oder ein auf Antrag mitversichertes
Unternehmen aus dem Vertrag ausscheidet.

Fur ausgeschiedene versicherte Personen tritt an die Stelle des Vertragsendes der Zeitpunkt ihres
Ausscheidens aus dem Unternehmen.

Unabhangig vom Verbrauch der Versicherungssumme im Rahmen der Nachmeldeperiode, steht fiir
jede - allein altersbedingt, aus gesundheitlichen Griinden oder regular - ausgeschiedene versicherte
Person fir Leistungen aus dem Versicherungsverhdltnis einmalig mindestens eine
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3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

Versicherungssumme von 20 Prozent des im Jahr des Ausscheidens der versicherten Person
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme, jedenfalls aber ein Betrag von 250.000 EUR zur
Verflgung (retirement cover).

Sofern nicht abweichend vereinbart (siehe Versicherungsschein), ist die Ersatzleistung fur diese
Deckungserweiterung fur alle ausgeschiedenen versicherten Personen insgesamt beschrénkt auf
die hochste der wéahrend der Vertragslaufzeit vereinbarten Versicherungssummen.

Vertragsaufhebung, Kiindigung

Der Vertrag kann durch einseitige Erklarung (Kindigung) zu dem vereinbarten Vertragsende
aufgehoben werden. Die Erklarung ist spatestens drei Monate vor Ablauf des Vertrags gegeniber
dem Vertragspartner abzugeben.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten
oder jedes darauf folgenden Jahres gekiindigt werden.

Das Versicherungsverhaltnis kann ferner nach Eintritt eines Versicherungsfalls (siehe 12.) gekiindigt
werden, wenn der Versicherer eine Zahlung geleistet oder die Leistung der félligen Entschadigung
zu Unrecht verweigert hat oder der Haftpflichtanspruch rechtshangig geworden ist.

Das Recht zur Kindigung im Versicherungsfall erlischt, wenn es nicht spatestens einen Monat,
nachdem die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit durch Klageriicknahme, Anerkenntnis oder
Vergleich beigelegt oder das Urteil rechtskraftig geworden ist, ausgeibt wird.

Die Versicherungsnehmerin kann bestimmen, ob sie mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode kiindigt. Die Kiindigung des Versicherers wird nach einem Monat
wirksam.

Im Falle der Beantragung des Insolvenzverfahrens tber das Vermdgen der Versicherungsnehmerin
oder eines mitversicherten (Tochter-)Unternehmens besteht der Vertrag fort. Eine Kiindigung seitens
des Versicherers erfolgt nicht. Dies gilt entsprechend, wenn die Versicherungsnehmerin selbst
freiwillig liquidiert, fusioniert oder neu beherrscht werden wird. Entsteht hierdurch eine neue
juristische Person, wird der Versicherer den Vertrag unter der neuen juristischen Person fortfiihren.

Die Kindigung durch den Versicherer muss in Schriftform, durch den Versicherungsnehmer in
Textform erfolgen. MaRRgeblicher Zeitpunkt ist der Zugang der Erklarung bei dem Vertragspartner.

Der Versicherer verzichtet im Leistungsfall auf sein Kiindigungsrecht.

4  Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes

4.1

KFM0126

Leistungen des Versicherers

Der Versicherer Ubernimmt neben der Prifung der Haftpflichtfrage

— die Kosten fir die gerichtliche wund aulergerichtiche Abwehr unbegriindeter
Schadenersatzanspriiche (siehe 13.) und

— die Freistellung von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen (siehe 14).

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn die versicherte Person aufgrund
Gesetzes, rechtskraftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschadigung verpflichtet
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist.

Hierbei gilt folgendes:

Im Falle einer gesamtschuldnerischen Haftung neben nicht Uber diesen Vertrag versicherten
Personen Ubernimmt der Versicherer die umfassende Freistellung der versicherten Person.
Anspriiche der versicherten Person in diesem Zusammenhang, insbesondere Ausgleichsanspriiche
gem. § 426 BGB, gehen automatisch auf den Versicherer Uber. Der Versicherer behalt sich vor,
diese Anspriche durchzusetzen.

Anerkenntnisse und Vergleiche, die von versicherten Personen ohne Zustimmung des Versicherers
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden héatte.
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4.2

4.3

4.4
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Ist die Schadenersatzverpflichtung der versicherten Person mit bindender Wirkung fur den
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer die versicherte Person binnen zwei Wochen von dem
Schadenersatzanspruch freizustellen.

Serienschéaden

Unabhangig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten mehrere wahrend der Wirksamkeit des

Versicherungsvertrags geltend gemachte Anspriiche eines oder mehrerer Anspruchsteller

— aufgrund einer Pflichtverletzung, welche durch eine oder mehrere versicherte Personen
begangen wurde,

— aufgrund mehrerer Pflichtverletzungen, welche durch eine oder mehrere versicherte Personen
begangen wurden, sofern diese Pflichtverletzungen demselben Sachverhalt zuzuordnen sind
und miteinander in rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem Zusammenhang stehen,

als ein Versicherungsfall.

Dieser gilt unabhangig von dem tatsachlichen Zeitpunkt der Geltendmachung der einzelnen
Haftpflichtanspriiche als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Haftpflichtanspruch geltend
gemacht wurde.

Selbstbeteiligung

Unbeschadet zwingender gesetzlicher Regelungen oder einer, in Ansehung kodifizierter Grundséatze
zu guter und verantwortungsvoller Unternehmensfilhrung, mit der Versicherungsnehmerin
individual-vertraglich getroffenen Vereinbarung (z. B. im Anstellungsvertrag), haben die versicherten
Personen, im Fall von 8. die Versicherungsnehmerin, in einem Versicherungsfall keinen Selbstbehalt
zu tragen.

Auch wenn ein Selbstbehalt zu tragen ist, erfolgt keine Anrechnung auf die Kosten im
Zusammenhang mit der Abwehr unbegriindeter Anspriiche (4.1).

Versicherungssumme, Jahreshdchstersatzleistung

Fur den Umfang der Leistungen des Versicherers unter 4.1 ist die im Versicherungsschein jeweils
angegebene Versicherungssumme der Hoéchstbetrag fir jeden Versicherungsfall und fir alle
wahrend eines Versicherungsjahres eingetretenen Versicherungsfalle zusammen.

Sofern besonders vereinbart, steht fur die unter Ziffer 4.1 genannte Freistellung von
Schadenersatzverpflichtungen die aus dem Versicherungsschein und seinen Nachtragen
ersichtliche Versicherungssumme fiir die Aufsichtsorgane gesondert zur Verfligung.

Sofern die Uber den gegenstandlichen Vertrag sowie gegebenenfalls anderweit bestehende
Versicherungsvertrage bei demselben Versicherer, fir die Freistellung von berechtigten
Schadenersatzverpflichtungen vereinbarte Versicherungssumme einer Versicherungsperiode
aufgrund Zahlung oder Reservierung vollstdndig oder teilweise ausgeschopft ist, hat die
Versicherungsnehmerin das Recht, innerhalb von drei Monaten, beginnend mit der Anweisung der
Zahlung oder der Reservierung durch den Versicherer, diese Versicherungssumme einmalig gegen
einen Beitragszuschlag von 150 % des letzten Jahresbeitrags, bei teilweiser Ausschépfung anteilig,
wieder vollstandig auffullen zu lassen. Eine Rickerstattung des Beitrags findet, auch anteilig, nicht
statt.

Der wiederaufgefiillte Betrag der Versicherungssumme steht ausschliellich den versicherten
Personen und fur den Fall zur Verfiigung, dass eine Freistellung durch die Versicherungsnehmerin
(siehe 8.) unzulassig ist.

Der wiederaufgefillte Betrag der Versicherungssumme steht hingegen nicht zur Verfigung fir
Haftpflichtanspriiche, deren Versicherungsfall oder Versicherungsfallmeldung selbst die
Wiederauffilllung veranlasst hatte oder die mit diesem Haftpflichtanspruch einen Serienschaden
(siehe 4.2) bilden, sowie fur Haftpflichtanspriche, die auf zum Zeitpunkt der Wiederauffiillung bereits
bekannten Pflichtverletzungen beruhen. Die Wiederauffullung fihrt in keinem Fall zu einer Erh6hung
der Ersatzleistung je Versicherungsfall (siehe Absatz 1).

Eine Wiederauffillung der Versicherungssumme ist nicht méglich nach Beantragung des
Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen der Versicherungsnehmerin oder eines mitversicherten
Unternehmens, bei Vereinbarung einer den Faktor 1 Ubersteigenden Jahreshdchstersatzleitung,
sowie im Rahmen der vorlaufigen Deckung.

Die Wiederauffullung ist innerhalb einer Versicherungsperiode nur einmal mdglich. Fir die
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4.5

Nachmeldeperiode (siehe 3.2, Absatz 1) gilt dies sinngemaR.

Wahrungsklausel, Leistung bei Auslandsrisiken
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.

Werden auslandische Risiken mitversichert, gilt die Verpflichtung des Versicherers als mit dem
Zeitpunkt erfdllt, in dem der Betrag bei einem inlandischen Geldinstitut angewiesen ist.

Soweit der Zahlungsort auf3erhalb der Staaten, die der Europdischen Wahrungsunion angehéren
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfillt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

5 Ortlicher Geltungsbereich

Die Versicherung gilt - soweit rechtlich zulassig — weltweit.

Soweit dem Versicherer aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben (Versicherungsaufsichtsrecht,
Sanktionen etc.) der Versicherungsbetrieb oder die Gewahrung von Versicherungsleistungen aus
diesem Vertrag in einzelnen Landern untersagt ist, wird der Versicherer im Rahmen eines
Internationalen Versicherungsprogramms (IVP), soweit moglich, lokale Deckungen in dem jeweiligen
Land platzieren.

6 Ausschliisse

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtanspriiche wegen vorsatzlicher
Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss,
Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung durch eine versicherte
Person.

Wird der Schaden durch eine direkt vorsatzliche Pflichtverletzung gegen auf Unternehmensebene
gesetztem Recht (Satzung, Gesellschaftsvertrag, Compliance-Richtlinie, Handlungsanweisung/-
empfehlung, etc.) verursacht, so besteht Versicherungsschutz unter der Voraussetzung, dass die
versicherte Person bei objektiver Wirdigung aller Umstande, inshesondere auf der Grundlage
angemessener Information und unter Beriicksichtigung der Rechtsprechung, im Zeitpunkt ihrer
Entscheidung vernlinftigerweise annehmen durfte, zum Wohl der Versicherungsnehmerin oder eines
mitversicherten (Tochter-)Unternehmens zu handeln.

Den versicherten Personen werden Handlungen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, welche
von anderen versicherten Personen begangen wurden.

Sofern die vorsatzliche Schadenverursachung oder wissentliche Pflichtverletzung streitig ist, besteht
Versicherungsschutz fir die Abwehr- und Verteidigungskosten unter der Bedingung, dass der
Vorsatz oder die wissentliche Pflichtverletzung nicht durch rechtskréftige Entscheidung, Vergleich
oder Anerkenntnis festgestellt wird.

Erfolgt eine solche Feststellung, entfallt der Versicherungsschutz riickwirkend. Die versicherten
Personen sind dann verpflichtet, dem Versicherer die erbrachten Leistungen zurtickzuerstatten.

7 Anderweitige Versicherungen, Mehrfachversicherung

KFM0126

Besteht fur einen unter diesem Versicherungsvertrag geltend gemachten Schaden auch unter einem
anderen Versicherungsvertrag Versicherungsschutz, so sind Versicherungsnehmerin und
versicherte Personen verpflichtet, den Schaden zundchst unter dem anderweitigen
Versicherungsvertrag geltend zu machen. Die Leistungspflicht des Versicherers unter diesem
Vertrag besteht nur, wenn und insoweit der anderweitige Versicherer - auRer in Fallen der eigenen
Zahlungsunfahigkeit - nicht leistet.

Versicherungsschutz besteht in diesem Fall in Erganzung zu der Leistung des anderen Versicherers,
im Rahmen und im Umfang des gegensténdlichen Versicherungsvertrags, soweit der
Versicherungsschutz unter diesem Vertrag weiter ist als unter dem anderen einschlagigen
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Versicherungsvertrag (Konditionendifferenzdeckung/DIC) oder der anderweitige
Versicherungsschutz durch Zahlung verbraucht ist (Summenausschépfungsdeckung/DIL).

Kommt es zu einer Leistung aus diesem Versicherungsvertrag, weil der Versicherer des
anderweitigen Versicherungsvertrags seine Leistungspflicht gegeniber der Versicherungsnehmerin
oder einer versicherten Person bestreitet, so sind diese verpflichtet, diese Versicherungsvertrage
offen zu legen und etwaige Anspriche aus dem anderweitigen Versicherungsvertrag auf Weisung
des Versicherers durchzusetzen oder an ihn abzutreten.

Sofern die Versicherungsnehmerin, ein mitversichertes Unternehmen oder eine versicherte Person
das durch diesen Versicherungsvertrag versicherte Risiko auch anderweitig versichert
(Doppelversicherung, Anschlussversicherung), ist dies dem Versicherer unter Angabe des
Versicherers und der Versicherungssumme unverziiglich anzuzeigen, unabhéngig davon, ob der
Versicherungsschutz bei dem Versicherer des gegenstandlichen Vertrags oder bei einem anderen
Versicherer besteht.

Enthélt ein anderweitig bestehender Vertrag hiermit vergleichbare Regelungen, so geht der
Versicherungsvertrag vor, der mit dem geltend gemachten Schaden im engeren sachlichen
Zusammenhang steht. Ein engerer sachlicher Zusammenhang besteht etwa zu dem Vertrag, der fur
das versicherte Risiko eine speziellere Deckung, insbesondere, aber nicht ausschlie3lich, eine
Vermdgensschaden-Haftpflichtversicherung far Vorsorgeunternehmen (PTL), far
Wertpapieremissionen (POSI bzw. IPO), fur Unternehmenskaufe (W&I), fur Cyber-Risiken, fur
Anspriiche aus dem Arbeitsverhaltnis (EPLI) oder eine Vertrauensschadenversicherung bietet.

AT 6 bleibt im Ubrigen unberiihrt.

8 Haftungsfreistellung

Gibt die Versicherungsnehmerin oder ein mitversichertes Unternehmen gegeniber versicherten
Personen eine Erklarung des Inhalts ab, diese von Anspriichen Dritter frei zu stellen oder auf eigene
Schadenersatzanspriiche zu verzichten (siehe 1.1), erteilt sie bezlglich des Versicherungsfalls
diesen Entlastung oder schlie3t mit ihnen insoweit einen Vergleich, so ist dies von der
Versicherungsnehmerin dem Versicherer unverziglich schriftlich anzuzeigen.

9 Versicherung fur fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungsanspruchs

9.1

9.2

9.3

9.4

KFM0126

Anspruchsberechtigte

Anspruch auf Versicherungsschutz kdnnen - ausgenommen 14.2 — grundsatzlich nur die
versicherten Personen geltend machen.

Die Anzeigepflichten und Obliegenheiten der Versicherungsnehmerin gelten sinngemaR fir
mitversicherte Unternehmen und die versicherten Personen.

Ubertragung der Versicherungsanspriiche
Die Versicherungsanspriiche kdnnen vor ihrer endgiltigen Feststellung ohne ausdriickliche
Zustimmung des Versicherers nicht, auch nicht teilweise, auf Dritte Ubertragen werden.

Sofern nicht abweichend vereinbart, bleibt eine Abtretung an den geschadigten Dritten zulassig.

Ruckgriffsanspriiche

Ruckgriffsanspriiche der versicherten Personen sowie deren Anspriiche auf Kostenersatz, auf
Ruckgabe hinterlegter und auf Rickerstattung bezahlter Betrage sowie auf Abtretung nach § 255
BGB gehen in Hohe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen tUber.

Der Versicherer kann die Ausstellung einer den Forderungsibergang nachweisenden Urkunde
verlangen.

Verzichtswirkung

Hat eine versicherte Person auf einen Anspruch nach 9.3 oder ein zu dessen Sicherung dienendes
Recht verzichtet, bleibt der Versicherer dieser gegeniiber nur insoweit verpflichtet, als die versicherte
Person nachweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblieben wére.
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10 Anderung der Beitragsbemessungsgrundlagen, Vertragsfortfiihrung

Die Versicherungsnehmerin ist verpflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung des Versicherers, welche
mit den zum Zwecke der Beitragsbemessung (siehe AT 4.) benétigten Angaben verbunden werden
kann, Mitteilung dariiber zu machen, ob und welche Anderungen in dem versicherten Risiko
eingetreten sind (Vertragsfortfiihrung).

Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf
Wunsch des Versicherers nachzuweisen.

Aufgrund der Anderungsmitteilung oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag entsprechend dem
Zeitpunkt der Veranderung berichtigt (Beitragsregulierung).

Unterlasst die Versicherungsnehmerin die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fur den
Zeitraum, fur den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Héhe des fir diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht,
findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von der Versicherungsnehmerin zu viel gezahlter Beitrag
wird nur zuriickerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung
des erhohten Beitrags erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlungen fiir
mehrere Jahre Anwendung. Beim Fortfall eines Risikos (siehe Versicherungsschein) wird der
etwaige Minderbeitrag vom Eingang der Anzeige ab berechnet. Kein Risikofortfall in diesem Sinne
ist das Ausscheiden von versicherten Personen oder Unternehmen.

11 Anzeigepflichten, Gefahrerhohungen, andere Obliegenheiten

In Erweiterung des Versicherungsschutzes und insoweit abweichend von AT 5 und den Regelungen
des Versicherungsvertragsgesetzes (88 19 bis 23 VVG), gilt folgendes:

111 Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben Uber gefahrerhebliche Umsténde
Wird der Vertrag von einem Vertreter der Versicherungsnehmerin geschlossen und kennt dieser den
gefahrerheblichen Umstand, muss sich die Versicherungsnehmerin so behandeln lassen, als habe
sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. Unabhédngig davon besteht
Versicherungsschutz fir die versicherten Personen, die diese Kenntnis nicht hatten.

11.2 Kenntnis, Verhalten und Verschulden versicherter Personen
Die Kenntnis, das Verhalten oder das Verschulden einer versicherten Person wird einer anderen
versicherten Person nicht zugerechnet.
Unvollstéandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstdnden berechtigen den
Versicherer nicht zur Kiindigung, Ricktritt und Anfechtung des Vertrags. Kein Versicherungsschutz
besteht fur diejenigen versicherten Personen, die die unvollstandigen oder unrichtigen Angaben
gemacht haben bzw. davon Kenntnis hatten.

12 Versicherungsfall, Anzeigepflicht und sonstige Obliegenheiten nach Eintritt des
Versicherungsfalls

121 Versicherungsfall
Versicherungsfall im Sinne dieses Abschnitts ist neben der Geltendmachung von
Haftpflichtanspriichen (siehe 2) der Eintritt von Umstanden geman 13.2.1.

12.2 Anzeige des Versicherungsfalls

12.2.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverziglich schriftlich anzuzeigen.
Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ein selbstindiges Beweisverfahren angeordnet oder
ergeht ein Strafbefehl oder Bescheid, der den Ersatz eines Vermégensschadens zum Gegenstand
hat oder zur Folge haben kénnte, so hat die Versicherungsnehmerin oder die versicherte Person
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12.2.2

12.2.3

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

12.3.7

12.4
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dem Versicherer unverziglich Anzeige zu erstatten, auch wenn der Versicherungsfall selbst bereits
angezeigt wurde.

Wird gegen eine versicherte Person ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe
beantragt oder gegen diese gerichtlich der Streit verkiindet, so ist dies ebenfalls unverziglich
anzuzeigen. Das gleiche gilt im Falle eines Arrests oder einer einstweiligen Verfligung. Gegen einen
Mahnbescheid muss die versicherte Person fristgemafl Widerspruch einlegen, ohne dass es einer
Weisung des Versicherers bedarf.

Zur Wahrung der Fristen genugt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet (siehe 13.).

Dies gilt nicht, wenn der Versicherer auf andere Weise vom Versicherungsfall rechtzeitig Kenntnis
erlangt hat.

Weitere Behandlung des Versicherungsfalls

Der Versicherer wahlt den Rechtsanwalt aus, wenn

— die versicherte Person dies verlangt;

— die versicherte Person keinen Rechtsanwalt benennt und dem Versicherer die alsbaldige
Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint.

Wenn die versicherte Person den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom
Versicherer im Namen der versicherten Person beauftragt. Fur die Tatigkeit des Rechtsanwalts ist
der Versicherer nicht verantwortlich.

Macht die versicherte Person den Versicherungsanspruch geltend, hat sie den Versicherer
vollstandig und wahrheitsgeman tber sdmtliche Umsténde des Versicherungsfalls zu unterrichten
sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfiigung zu stellen.

Der Versicherer bestatigt den Umfang des fir den Versicherungsfall bestehenden
Versicherungsschutzes. Ergreift die versicherte Person MaflRnahmen zur Wahrnehmung ihrer
rechtlichen Interessen bevor der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes bestatigt hat
und entstehen durch solche MaRhahmen Kosten, tragt der Versicherer nur die Kosten, die er bei
einer Bestatigung vor Einleitung dieser Mal3nahmen zu tragen hétte.

Die Versicherungsnehmerin und die versicherten Personen sind verpflichtet, unter Beachtung der

Weisungen des Versicherers nach Méglichkeit fiir die Abwendung oder Minderung des Schadens zu

sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Versicherungsfalls dient, sofern ihnen dabei nichts

Unbilliges zugemutet wird. Sie haben den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der

Schadenermittlung und -regulierung zu unterstitzen,

— ausfihrliche und wahrheitsgemalie Schadenberichte zu erstatten,

— alle Tatumstande, welche auf den Versicherungsfall Bezug haben, mitzuteilen und

— alle nach Ansicht des Versicherers fur die Beurteilung des Versicherungsfalls erheblichen
Schriftstiicke einzusenden.

Den aus Anlass eines Versicherungsfalls erforderlichen  Schriftwechsel hat der
Versicherungsnehmer unentgeltlich zu fihren.

Anspriche der Versicherten gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen
hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen Uber. Die fir die Geltendmachung der Anspriiche
notwendigen Unterlagen hat der Versicherte dem Versicherer auszuhandigen und bei dessen
MaRnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherten bereits erstattete
Kosten sind an den Versicherer zuriickzuzahlen.

Erledigung des Versicherungsfalls

Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand der Versicherungsnehmerin oder einer versicherten
Person scheitert oder falls der Versicherer seinen vertragsgeméafen Anteil zur Befriedigung des
Geschadigten zur Verfugung stellt, hat der Versicherer fir den von der Weigerung bzw. der
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Zurverfigungstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.

13 Abwehr und Kostenschutz
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13.2

13.2.1
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Aufwendungen fur Kosten, auch soweit sie nicht unmittelbare Kosten der Anspruchsabwehr sind,

Ubernimmt der Versicherer bis zur vollen Héhe der Versicherungssumme fiir Kosten (siehe 4.1 und

4.4), sofern in diesen Versicherungsbedingungen, den diese ergdnzenden Zusatzvereinbarungen

oder aufgrund besonderer Vereinbarung nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist.

Im Zusammenhang mit einem unter den Versicherungsschutz fallenden Ereignis (siehe 2. und

13.2.1) sind dieses insbesondere, aber nicht abschlieRend:

— Verweigerung der Entlastung

—  Erteilung einer Abmahnung

—  Fristlose Kiindigung oder vorzeitige Abberufung eines Organs

—  Kirzung oder Zurtickbehaltung von Verglitungsleistungen von Organen

— Beschluss des Aufsichtsorgans, wonach ein haftungsrelevantes Verhalten vorliegt

— negative Feststellungsklage, gerichtet auf Nichtbestehen von Schadenersatz- oder
Herausgabeanspriichen

—  Gerichtlicher Antrag zur Bestellung eines satzungsmafigen Vertreters

— Ankindigung oder Androhung eines auf die organschaftliche Tatigkeit bezogenen
Schadenersatzanspruchs

— Staatsanwaltliche oder ordnungsbehdrdliche Ermittlungen

— Aufsichtsrechtliche Sonderuntersuchungen

— Interne Untersuchungen (Vorbereitung und Teilnahme an einer Anhdérung, Abfassung von
Stellungnahmen)

— Forensische Dienstleistungen

— Quasi negatorische Anspriche (Widerruf, Unterlassung, Gegendarstellung)

— Dienst- oder anstellungsvertragliche Anspriiche (Gehalt, Pension, Abfindung)

Verfahrensfuhrung, Anwaltswahl

Der Versicherer sorgt fur die notwendige gerichtliche und auf3ergerichtliche Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen der versicherten Person und tragt die der versicherten Person hierbei
entstehenden Kosten. Dies gilt auch insoweit, als die Hohe der, auch im Wege der Widerklage,
geltend gemachten Anspriche (Streitwert) die Versicherungssumme Ubersteigt.

Die Anwaltswahl steht den versicherten Personen zu.

Kosten
Der Versicherer tUbernimmt die gebihrenordnungsmafigen Kosten und - nach Abstimmung -
dartiber hinausgehende Kosten im Rahmen von Honorarvereinbarungen.

Kosten sind Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen fir
forensische Dienstleister und zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt
des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer
nicht selbst entstehen. Dies gilt auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

Der Versicherer tragt Reisekosten der versicherten Person fir Reisen an den Ort des zustandigen
auslandischen Gerichts, wenn das Erscheinen der versicherten Person vorgeschrieben oder zur
Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Hohe der fur
Geschéftsreisen von deutschen Rechtsanwélten geltenden Séatze ilbernommen.

Kosten vor Eintritt des Versicherungsfalls

In Erweiterung zu 2. haben die versicherten Personen das Recht, einen Rechtsanwalt,
Wirtschaftspriifer oder sonstigen Sachverstandigen mit der Wahrnehmung ihrer Interessen zu
beauftragen, sofern eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

Abweichend von 13.1 gilt diese Regelung nur, soweit der Versicherer der Beauftragung nicht
widersprochen hat. Dem Versicherer ist die beabsichtigte Beauftragung unverziglich und schriftlich
mitzuteilen.
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13.2.2

Kosten bei Reputationsschdden und Personlichkeitsrechtsverletzungen
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die erforderlichen Kosten zur Wahrung der
Reputation und von Persdnlichkeitsrechten versicherter Personen im Zusammenhang mit einem
unter den Versicherungsschutz fallenden Ereignis gemaf 2. und 13.2.1.

Diese Kosten sind Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer
einstweiligen Verfiigung begehrt wird, auch wenn es sich um Anspriiche auf Unterlassung handelt.
Soweit ein Widerrufsverlangen oder ein Anspruch auf Unterlassen geltend gemacht wird, ersetzt der
Versicherer auch auf3ergerichtliche Anwaltskosten, die der versicherten Person entstehen.

14  Freistellung von Schadenersatzleistungen

141

14.2
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Versicherungsumfang

Der Versicherer Ubernimmt die Schadenersatzleistungen, zu denen die versicherte Person in
Zusammenhang mit versicherten Tatigkeiten aufgrund Gesetzes, rechtskraftigen Urteils,
Anerkenntnisses oder Vergleiches verpflichtet und soweit der Versicherer hierdurch gebunden ist.

Ubergang bei Haftungsfreistellung

Im Falle einer Haftungsfreistellung (siehe 8.) geht der Anspruch gegen den Versicherer auf
Freistellung von Schadenersatzanspriichen in dem Umfang auf die Versicherungsnehmerin Uber, in
welchem diese oder ein mitversichertes Unternehmen ihre Verpflichtung gegentiber der versicherten
Person erflillt hat.
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Versicherungsbedingungen zur Versicherung von Ersatzansprichen

wegen Diskriminierung (AGG)

1 Allgemeine Bestimmungen

1.1

111

112
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Der Umfang des Versicherungsschutzes fir Ersatzanspriiche wegen Diskriminierung (AGG) richtet
sich ausschlieBlich nach dem Allgemeinen Teil zur Police (AT) und der folgenden Bestimmungen.
Auf 1.7 wird besonders hingewiesen.

Gegenstand der Versicherung

Versicherte Tatigkeit

Der Versicherer bietet Versicherungsschutz fiir den Fall, dass Versicherte gemaf 1.1.2 aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen einer Diskriminierung oder
wegen Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Diskriminierung, insbesondere aus dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, fur einen Personen-, Sach- oder Vermdgensschaden in
Anspruch genommen werden.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich ebenfalls auf den Fall, dass gegen die Versicherten ein
Widerrufsverlangen oder ein Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht wird im Rahmen von 2.

Mitversichert  sind Regressanspriiche  der  Sozialversicherungstrager  gegen den
Versicherungsnehmer nach § 110 SGB VII. Fachkréfte fur Arbeitssicherheit/Sicherheitsbeauftragte
werden insoweit bzw. in dieser Eigenschaft den gesetzlichen Vertretern gleichgestellt.

Versicherte
Versicherungsschutz besteht fir

a. den Versicherungsnehmer/die Versicherungsnehmerin (nachfolgend "der
Versicherungsnehmer");

b. Tochterunternehmen des Versicherungsnehmers. Den Tochterunternehmen gleichgestellt sind
auf besonderen Antrag in den Vertrag einbezogene selbststandige Unternehmen.

Tochterunternehmen sind Unternehmen, bei denen dem Versicherungsnehmer die Leitung oder

Kontrolle direkt oder indirekt zusteht, entweder durch

— die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder

— das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Aufsichtsrats oder sonstigen
Leitungsorgans zu bestellen oder abzuberufen und er gleichzeitig Gesellschafter ist oder

— die Leitung und mehr als der flinfte Teil des Nennkapitals oder

— das Recht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen
geschlossenen Beherrschungsvertrags oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses
Unternehmens auszuiben;

c. samtliche ehemaligen und gegenwaértigen (auch zukinftigen) Mitglieder der geschéftsfihrenden
Organe (Vorstand, Geschéftsfuhrer, etc.) und der Kontrollorgane (Aufsichtsrat, Beirat,
Verwaltungsrat, etc.) des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten (Tochter-
)Unternehmen;

d. samtliche ehemaligen, gegenwartigen (auch  zukiinftigen)  Arbeitnehmer  des
Versicherungsnehmers oder der mitversicherten (Tochter-)Unternehmen sowie

e. die in den Betrieb eingegliederten Arbeithnehmer/Mitarbeiter fremder Unternehmen (z. B.
Leiharbeitskrafte oder Zeitarbeitskrafte).

Fur die Versicherten besteht Versicherungsschutz ausschlie3lich im Rahmen der betrieblichen oder
beruflichen Téatigkeit. Fur die nach 1.1.2 c. — e. Versicherten besteht Versicherungsschutz
ausschlielBlich im Rahmen der betrieblichen Tatigkeit fir den Versicherungsnehmer und die
Unternehmen nach 1.1.2 b).
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Werden Ehegatten oder Erben versicherter Personen im Sinne der 1.1.2 c. — e. fur deren
Pflichtverletzungen in Anspruch genommen, so erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
diese Schadenersatzanspriiche.

Versicherungsfall
Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines unter 1.1.1 genannten Anspruchs gegen
einen Versicherten.

Im Sinne dieses Vertrags ist ein Anspruch geltend gemacht, wenn gegen einen Versicherten ein
Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter einem Versicherten schriftlich mitteilt, einen
Anspruch gegen einen Versicherten zu haben.

Der schriftichen Anspruchserhebung steht die Einleitung eines gerichtlichen oder behdrdlichen
Verfahrens gleich.

Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes

Anspruchserhebung (claims made)
Versicherungsschutz besteht fur wahrend der Dauer des Versicherungsvertrags eingetretene
Versicherungsfalle.

Fur vor Vertragsbeginn begangene Pflichtverletzungen gilt dies jedoch nur, wenn den Versicherten
bis zum Abschluss der Versicherung die Pflichtverletzungen nicht bekannt waren.

Fir neu hinzukommende Tochterunternehmen besteht Versicherungsschutz fir solche
Pflichtverletzungen, die nach dem Zeitpunkt des Erwerbs durch den Versicherungsnehmer
begangen worden sind. Maf3geblicher Zeitpunkt des Erwerbs ist die Wirksamkeit gegeniiber Dritten.

Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens des Versicherungsnehmers oder einer vom
Versicherungsschutz umfassten Tochtergesellschaft erstreckt sich die Deckung fir das betroffene
Unternehmen und die mitversicherten Personen des betroffenen Unternehmens nur auf Anspriiche
infolge von Benachteiligungen, welche bis zum Zeitpunkt der Beantragung des Insolvenzverfahrens
begangen worden sind.

Nachmeldefrist fur Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung

Soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird, sind Anspriiche versichert, die nicht spater
als drei Jahre nach Vertragsende geltend gemacht und dem Versicherer gegeniiber angezeigt
werden fur Pflichtverletzungen, die vor Vertragsende begangen wurden.

Fur Tochterunternehmen tritt an die Stelle des Vertragsendes derjenige Zeitpunkt, in welchem die
Voraussetzungen der 1.1.2 b) nicht mehr vorliegen.

Versicherungsschutz besteht fir die gesamte Nachmeldefrist im Rahmen der bei Ablauf des letzten
Versicherungsjahres geltenden Vertragsbestimmungen und in Héhe des unverbrauchten Teils der
Versicherungssumme des letzten Versicherungsjahres.

Die Nachmeldefrist endet unmittelbar mit Beginn eines anderen Versicherungsvertrags der
vorliegenden Art fur die Versicherten.

Vertragsaufhebung/Kiindigung

a. Kindigung nach Versicherungsfall
Das Versicherungsverhdltnis kann ferner nach Eintritt eines Versicherungsfalls nach 1.2
gekindigt werden, wenn der Versicherer eine Zahlung geleistet oder die Leistung der falligen
Entschadigung zu Unrecht verweigert hat oder der Haftpflichtanspruch rechtshangig geworden
ist.

Das Recht zur Kiindigung im Versicherungsfall erlischt, wenn es nicht spétestens einen Monat,
nachdem die Zahlung geleistet oder die Rechtshangigkeit des Anspruchs eingetreten oder die
Leistungsverweigerung des Versicherers dem Versicherungsnehmer zugegangen ist, ausgeubt
wird.
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Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob er mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode kindigt. Die Kindigung des Versicherers wird nach einem
Monat wirksam.

b. Im Falle freiwilliger Liquidation, einer Fusion oder Neubeherrschung erlischt der
Versicherungsschutz mit Abschluss der Liquidation oder mit Beginn des neuen
Beherrschungsverhaltnisses automatisch.

Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes

Leistungen des Versicherers

Der Versicherer ibernimmt neben der Priifung der Haftpflichtfrage

— die Kosten nach 2. fiir die gerichtliche und auf3ergerichtliche Abwehr unbegriindeter Anspriiche
und

— die Freistellung von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Erfullungsanspriiche und Erfullungssurrogate nach § 218
in Verbindung mit § 280 BGB.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn ein Versicherter aufgrund Gesetzes,
rechtskraftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschadigung verpflichtet ist und der
Versicherer hierdurch gebunden ist.

Anerkenntnis und Vergleiche, die von Versicherten ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hatte.

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherten mit bindender Wirkung fiir den Versicherer
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherten binnen zwei Wochen von dem
Schadenersatzanspruch freizustellen.

Serienschaden

Unabhangig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten mehrere wahrend der Wirksamkeit des

Versicherungsvertrags geltend gemachten Anspriiche eines oder mehrerer Anspruchsteller

— aufgrund einer Pflichtverletzung, welche durch einen oder mehrere Versicherte begangen
wurde,

— aufgrund mehrerer Pflichtverletzungen, welche durch einen oder mehrere Versicherte begangen
wurden, sofern diese Pflichtverletzungen demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und
miteinander in rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem Zusammenhang stehen,

als ein Versicherungsfall.

Dieser gilt unabhangig von dem tatsachlichen Zeitpunkt der Geltendmachung der einzelnen
Haftpflichtanspriiche als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Haftpflichtanspruch geltend
gemacht wurde.

Selbstbeteiligung

Selbstbeteiligung siehe Vereinbarungen/Hinweise zur Position.

Eine Anrechnung auf die Kosten im Zusammenhang mit der Abwehr unbegriindeter Anspriiche nach
1.4.1 erfolgt nicht.

Versicherungssumme/Jahreshdchstersatzleistung
Versicherungssumme siehe Position.
Die Kosten nach 2. sind darin inbegriffen.

Wahrungsklausel, Leistung bei Auslandsrisiken

Die Leistungen des Versicherten erfolgen in Euro.

Werden auslandische Risiken mitversichert, gilt die Verpflichtung des Versicherers als mit dem
Zeitpunkt erfdllt, in dem der Betrag bei einem inlandischen Geldinstitut angewiesen ist.

Soweit der Zahlungsort auf3erhalb der Staaten, die der Europaischen Wahrungsunion angehdren,
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfullt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
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Ortlicher Geltungsbereich
Die Versicherung gilt weltweit mit Ausnahme von Anspriichen,

1 die vor dem Gericht eines Landes geltend gemacht werden, in welchem Common Law gilt;
2 infolge der Verletzung des Rechts eines Landes, in welchem Common Law gilt;
3 in Zusammenhang mit einer in einem Common-Law-Land vorgenommenen Téatigkeit.

Als Common-Law-Lander im Sinne dieser Bestimmung gelten abschlie3end die Vereinigten Staaten
von Amerika, Kanada sowie Australien, GroRbritannien, Hongkong, Indien, Irland, Israel, Jamaika,
Malaysia, Neuseeland, Singapur und Stidafrika.

Ausschlisse
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtanspriiche

a. wegen vorsatzlicher Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Gesetz,
Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche
Pflichtverletzung gegen den Handelnden selbst.

Sofern die vorsatzliche Handlung oder Unterlassung streitig ist, besteht Versicherungsschutz fir
die Abwehr- und Verteidigungskosten unter der Bedingung, dass der Vorsatz nicht durch
gerichtliche oder behdrdliche Entscheidung, Vergleich oder Anerkenntnis festgestellt wird.

Erfolgt eine solche Feststellung, entfallt der Versicherungsschutz fiir den Handelnden selbst
rickwirkend. Der Versicherte ist dann verpflichtet, dem Versicherer die erbrachten Leistungen
zuruickzuerstatten.

b. im Zusammenhang mit der Verletzung oder Geltendmachung kollektiven Arbeitsrechts,
namentlich des Betriebsverfassungsgesetzes oder vergleichbarer auslandischer
Rechtsvorschriften sowie im Zusammenhang mit Arbeitskampfmalnahmen. Unberihrt bleiben
Anspriiche nach § 17, Absatz 2, AGG.

c. die auf Erfullung/Zahlung von Vertragsstrafen, BuRen oder Geldstrafen, Steuern oder sonstigen
offentlichen Abgaben sowie Entschadigungen mit Strafcharakter (z. B. punitive oder exemplary
damages) gerichtet sind.

d. aus Personenschaden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten im Betrieb
des Versicherungsnehmers im Sinne des Sozialgesetzbuchs (SGB) VII handelt. 1.1.1 bleibt
unberihrt.

Das Gleiche gilt fur solche Dienstunfalle gemaR den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in
Ausiibung oder infolge des Dienstes Angehdorigen derselben Dienststelle zugefiigt werden. 2.4
bleibt unberuhrt.

Anderweitige Versicherungen

Besteht fir einen der unter 1.1.1 genannten Schaden auch unter einem, gegebenenfalls zeitlich
friher geschlossenen, weiteren Versicherungsvertrag bei dem Versicherer oder seinen
Konzerngesellschaften Versicherungsschutz, so sind nach dem Ubereinstimmenden Willen der
Vertragsparteien fur die Eintrittspflicht des Versicherers ausschlie3lich die Regelungen und der
Umfang dieses Vertrags mafRgeblich.

Besteht fir einen unter diesem Versicherungsvertrag geltend gemachten Schaden auch unter einem
anderen Versicherungsvertrag eines anderen Versicherers Versicherungsschutz, so sind die
Versicherten verpflichtet, den Versicherungsfall zunédchst unter dem anderweitigen
Versicherungsvertrag geltend zu machen. Die Leistungspflicht des Versicherers unter diesem
Vertrag besteht nur, wenn und insoweit der anderweitige Versicherer nicht leistet. Kommt es zu einer
Leistung aus diesem Versicherungsvertrag, weil der Versicherer des anderweitigen
Versicherungsvertrags seine Leistungspflicht gegentiber dem Versicherten bestreitet, so ist dieser
verpflichtet, diese Versicherungsvertrage offen zu legen und etwaige Anspriiche aus dem
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anderweitigen Versicherungsvertrag auf Weisung des Versicherers durchzusetzen oder an ihn
abzutreten.

Zurechnung

Die individuelle Kenntnis, das Verhalten oder das Verschulden eines Versicherten werden einem
anderen Versicherten nicht zugerechnet.

Ist Versicherter eine juristische Person oder eine rechtsfahige Personengesellschaft, werden ihr - in
Ansehung versicherungsvertraglicher Pflichten - abweichend hiervon die Kenntnis, das Verhalten
oder das Verschulden jedes ehemaligen, gegenwartigen (auch zuklnftigen) Vorstands,
Geschéftsfuihrers, Aufsichtsratsmitglieds oder Leiters der Personal- oder Rechtsabteilung (oder des
entsprechenden auslandischen Organs/Funktionstragers) zugerechnet.

Versicherung fir fremde Rechnung/Abtretung des Versicherungsanspruchs

Anspruchsberechtigte

Die Ausubung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht dem Versicherungsnehmer, den
mitversicherten Tochterunternehmen und den unter 1.1.2 c. - bei besonderer Vereinbarung auch den
unter 1.1.2 d. und e. - genannten Personen zu.

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtanspriiche gegen andere Personen als den
Versicherungsnehmer selbst, sind alle fiir ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten
entsprechend anzuwenden. Ausgenommen hiervon sind die Bestimmungen zur Beitragszahlung
und zur Kiindigung des Versicherungsvertrags.

Abtretungsverbot, Ubergang von Ersatzanspriichen

Die Versicherungsanspriiche kdnnen vor ihrer endgiltigen Feststellung ohne ausdriickliche
Zustimmung des Versicherers nicht, auch nicht teilweise, auf Dritte Ubertragen werden.

Sofern nicht abweichend vereinbart, bleibt eine Abtretung an den geschéadigten Dritten zulassig. Der
Freistellungsanspruch darf vor seiner endgiltigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers
weder abgetreten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an den geschédigten Dritten ist zulassig.

Ruckgriffsanspriiche

Ruckgriffsanspriiche der versicherten Personen sowie deren Anspriiche auf Kostenersatz, auf
Ruckgabe hinterlegter und auf Rickerstattung bezahlter Betrage sowie auf Abtretung nach § 255
BGB gehen in Hohe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen tUber.

Der Versicherer kann die Ausstellung einer den Forderungsibergang nachweisenden Urkunde
verlangen.

Verzichtswirkung

Hat ein Versicherter auf einen Anspruch nach 1.9.3 oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht
verzichtet, bleibt der Versicherer diesem gegeniiber nur insoweit verpflichtet, als der Versicherte
nachweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblieben ware.

Anderung der Beitragsbemessungsgrundlage/Beitragsregulierung

Nach 4 AT hat der Versicherungsnehmer mitzuteilen, welche Anderungen des versicherten Risikos
gegeniber friiheren Angaben eingetreten sind.

Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine
Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein
Verschulden trifft.

Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird
der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verdnderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer.
Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fir den
Zeitraum, fur den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Héhe des fir diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht,
findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur
zurlickerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des
erhéhten Beitrags erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit
Beitragsvorauszahlung fir mehrere Jahre.
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1.10

1.10.1

1.10.2

KFM0126

Kein Risikofortfall in diesem Sinne ist das Ausscheiden von Versicherten.

Verhalten im Versicherungsfall und sonstige Obliegenheiten

Anzeige des Versicherungsfalls

a.

Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverziglich schriftlich (8 AT) anzuzeigen. Wird ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet, ein selbstédndiges Beweisverfahren angeordnet oder ergeht ein
Strafbefehl oder Bescheid, der den Ersatz eines Vermogensschadens zum Gegenstand hat
oder zur Folge haben kénnte, so hat der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person dem
Versicherer unverziglich Anzeige zu erstatten, auch wenn der Versicherungsfall selbst bereits
angezeigt wurde.

Wird gegen eine versicherte Person ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht,
Prozesskostenhilfe beantragt oder gegen diese gerichtlich der Streit verkiindet, so ist dies
ebenfalls unverziglich anzuzeigen. Das gleiche gilt im Falle eines Arrests oder einer
einstweiligen Verfigung. Gegen einen Mahnbescheid muss die versicherte Person fristgemaf
Widerspruch einlegen, ohne dass es einer Weisung des Versicherers bedarf.

Zur Wahrung der Fristen genigt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt
nicht, wenn der Versicherer auf andere Weise vom Versicherungsfall rechtzeitig Kenntnis
erlangt hat.

Weitere Behandlung des Versicherungsfalls

a.

Der Versicherer gilt, auch au3ergerichtlich, als bevollmé&chtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr
des Anspruchs ihm zweckmaRig erscheinenden Erklarungen im Namen der Versicherten
abzugeben.

Er wird jedoch kein Anerkenntnis abgeben und keinem Vergleich zustimmen, wenn und insoweit
die Versicherungssumme zur Befriedigung nicht ausreicht.

Wenn der Versicherte den Rechtsanwalt nicht in Abstimmung mit dem Versicherer bereits selbst
beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherten beauftragt, wenn dem
Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint. Fir die
Tatigkeit des Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht verantwortlich.

Macht der Versicherte den Versicherungsanspruch geltend, hat er den Versicherer vollstandig
und wahrheitsgemaf tber samtliche Umsténde des Versicherungsfalls zu unterrichten sowie
Beweismaterial anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfligung zu stellen.

Der Versicherer bestatigt den Umfang des fir den Versicherungsfall bestehenden
Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherte Mallnahmen zur Wahrnehmung seiner
rechtlichen Interessen bevor der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes bestatigt
hat und entstehen durch solche Malinahmen Kosten, tragt der Versicherer nur die Kosten, die
er bei einer Bestéatigung vor Einleitung dieser MalRnahmen zu tragen hétte.

Die Versicherten sind verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versicherers nach

Maoglichkeit fur die Abwendung oder Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was

zur Klarstellung des Versicherungsfalls dient, sofern ihnen dabei nicht Unbilliges zugemutet

wird. Sie haben den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermittlung

und -regulierung zu unterstitzen,

— ausfuhrliche und wahrheitsgeméaflle Schadenberichte zu erstatten,

— alle Tatumstande, welche auf den Versicherungsfall Bezug haben, mitzuteilen und

— alle nach Ansicht des Versicherers fur die Beurteilung des Versicherungsfalls erheblichen
Schriftstiicke einzusenden.

Den aus Anlass eines Versicherungsfalls erforderlichen Schriftwechsel hat der
Versicherungsnehmer unentgeltlich zu fuhren.
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1.10.3

g- Anspriche der Versicherten gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer
getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen uber. Die fir die Geltendmachung der
Anspriche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte dem Versicherer auszuhéndigen und
bei dessen MalRhahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherten
bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurlickzuzahlen.

Erledigung des Versicherungsfalls

Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand des Versicherten scheitert oder falls der Versicherer
seinen vertragsgemafen Anteil zur Befriedigung des Geschadigten zur Verfigung stellt, hat der
Versicherer fir den von der Weigerung bzw. der Zurverfigungstellung an entstehenden
Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

2 Abwehr- und Kostenschutz

2.1

211

2.1.2

2.2

221

222

KFM0126

Versicherungsumfang
Der Versicherer sorgt fur die notwendige gerichtliche und auf3ergerichtliche Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen der Versicherten und tragt die dem Versicherten hierbei entstehenden Kosten.

Kosten

Kosten sind Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur
Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt
auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Strafrechtsschutz

Wird in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Pflichtverletzung, die einen
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung
eines Verteidigers fir die versicherte Person von dem Versicherer gewilinscht oder genehmigt, so
tragt der Versicherer die Kosten gemalR Gebuhrenordnung, gegebenenfalls die mit ihm besonders
vereinbarten héheren Kosten des Verteidigers.

Leistungsumfang

Kostenregelung
Der Versicherer tragt in dem vom Versicherungsschutz umfassten Verfahren die dem Versicherten
auferlegten Kosten des Verfahrens sowie die ihm auferlegten Kosten der Gegenseite.

Rechtsanwaltskosten des Versicherten

a. auBergerichtlich

Der Versicherer tragt im auRergerichtlichen Verfahren die Kosten eines von dem Versicherten
beauftragten und auf Stundenbasis abrechnenden Rechtsanwalts. Der Rechtsanwalt des
Versicherten bestimmt im Einzelfall nach billigem Ermessen unter Bericksichtigung aller
Umsténde, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfangs und der Schwierigkeit
der anwaltlichen Tatigkeit, sowohl die Anzahl der Stunden als auch die Hohe des
Stundensatzes. Rechtsanwaltskosten, die nach Prifung der vorstehend genannten Kriterien
unangemessen sind, tragt der Versicherer nicht. Reicht nach Auffassung des Rechtsanwalts im
konkreten Einzelfall der im Versicherungsvertrag vereinbarte Stundenhdchstsatz nicht aus, kann
der Versicherer, sofern er die Auffassung teilt, Anwaltskosten nach einem héheren Stundensatz
erstatten.

Der Versicherer tragt ferner gesetzliche Kosten fiir notwendige Reisen des Rechtsanwalts zum
Versicherten oder an den Sitz der Gegenseite.

b. gerichtlich
Im gerichtlichen Verfahren tragt der Versicherer die gesetzliche Vergutung eines von dem
Versicherten beauftragten Rechtsanwalts, der die Prozessvertretung des Versicherten vor dem
zustandigen Gericht ibernehmen kann. Soweit es im Ausland keine gesetzliche Vergiitung gibt,
weil der Rechtsanwalt nicht nach einer mit dem Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz (RVG)
vergleichbaren Geblhrenordnung abrechnen kann, trégt der Versicherer die Vergiitung bis zu
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dem Betrag, der nach dem RVG zu Ubernehmen ware, wenn das Gerichtsverfahren in
Deutschland durchgefuhrt wirde.
2.2.3 Reisekosten der versicherten Person im Ausland

Der Versicherer tragt die Reisekosten der Versicherten fir Reisen an den Ort des zustandigen

auslandischen Gerichts, wenn das Erscheinen des Versicherten vorgeschrieben oder zur

Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Hohe der fir

Geschéftsreisen von deutschen Rechtsanwaélten geltenden Satze tlbernommen.

2.3 Zeitpunkt der Kosteniibernahme
Der Versicherer hat die Kosten nach 2.2 zu Gibernehmen, sobald der Versicherte nachweist, dass er
zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfiillt hat.

2.4 Ausschlisse

In Ergadnzung zu 1.6 tragt der Versicherer nicht die Kosten,

— die aufgrund einer einverstandlichen Erledigung (z. B. Vergleich) entstanden sind, soweit sie
nicht dem Verhéltnis des von dem Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten
Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich
vorgeschrieben ist;

— die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmallhahme je
Vollstreckungstitel entstehen;

— aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaflnahmen, die spater als flinf Jahre nach Rechtskraft des
Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

— einer negativen Feststellungsklage, eines Streitbeitritts oder einer Streitverkiindung des
Versicherten, es sei denn, dass der Versicherer sich zu deren Ubernahme schriftlich bereit
erklart hat.
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Sondervereinbarung zur D&O-Versicherung - Beschrankung auf
Drittanspriuche (DUODRITT)

Aufgrund besonderer Vereinbarung zwischen der Versicherungsnehmerin und dem Versicherer
besteht - insofern abweichend von 1.1 ULLA - Versicherungsschutz ausschlief3lich fir den Fall, dass
versicherte Personen von Dritten, nicht aber von der Versicherungsnehmerin oder mitversicherten
(Tochter-)Unternehmen, auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden.
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Sondervereinbarung zur D&O-Versicherung - Start-up Unternehmen

KFM0126

(DUOSTARTUP)

Der Versicherungsnehmerin und den versicherten Personen ist bekannt, dass dem
Versicherungsvertrag Sonderkonditionen zugrunde liegen. Sie bestatigen, vor Abgabe ihrer
Vertragserklarung auf die nachfolgenden Regelungen ausdriicklich hingewiesen worden zu sein:

1 Abweichend von dem Tarif/Antrag gewéhrt der Versicherer Versicherungsschutz auch, sofern
die Geschaftstatigkeit die dort vorgesehene Mindestdauer von 36 Monaten unterschreitet.
Hierauf bezogene, anderslautende Regelungen in dem Versicherungsschein und seinen
Anlagen haben insoweit keine Geltung.

2  Fur den mal3geblichen Zeitraum der Unterschreitung der Mindestdauer ist eine Erhéhung der
bei Abschluss des Vertrags in dem Versicherungsschein und seinen Nachtragen
ausgewiesenen Versicherungssumme nicht méglich.

3 Tritt der fur die Gewahrung obiger Sonderkonditionen maRgebliche Umstand nicht ein oder
entfallt dieser wahrend des vorgenannten Zeitraumes, so ist der Versicherer berechtigt, den
Vertrag nach seiner Wahl vorzeitig aufzuheben oder nur zu anderen Konditionen fortzufihren.

Dem Antrag stehen sonstige, auf den Abschluss oder die Fortfihrung des Versicherungsvertrags
gerichtete Unterlagen (z. B. Fragebdgen) gleich.

Vorstehende Regelungen gelten auch dann, wenn sich der Versicherer zur Aufnahme des Antrags
elektronischer Medien bedient.
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Besondere Vereinbarung zur Selbstbeteiligung - zur D&O-Versicherung

- (DUO-SB)

1 Selbstbehalt aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Empfehlungen

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen dieses D&O-Vertrags haben die in
Anspruch genommenen versicherten Personen den gesetzlich vorgeschriebenen oder einen in
Ansehung einer gesetzlichen Regelung mit der Versicherungsnehmerin individual-vertraglich (z. B.
im Anstellungsvertrag) vereinbarten héheren Selbstbehalt (SB) zu tragen, auch wenn ein solcher im
Versicherungsschein nicht ausdricklich ausgewiesen ist.

Die gesetzliche oder vertragliche Regelung ist insoweit Bestandteil des Versicherungsvertrags.

Soweit die Versicherungsnehmerin Festlegungen und Empfehlungen eines Kodex zu guter und
verantwortungsvoller Unternehmensfiihrung folgt, stehen diese einer gesetzlichen Regelung gleich.

2 Offenlegung der Verglitung

Steht fest, dass der Versicherer Ersatz zu leisten hat, sind die Versicherungsnehmerin und die
versicherten Personen verpflichtet, dem Versicherer auf Befragen Auskunft Uber die Hohe des
Selbstbehalts und, sofern erforderlich, die seiner Berechnung zugrundeliegende BezugsgréfRe zu
geben.

3 Anzeigepflicht wahrend der Vertragslaufzeit

Ist ein Selbstbehalt gesetzlich nicht vorgeschrieben oder wird die gesetzliche Regelung bei einzelnen
versicherten Personen erst spater wirksam, ist der Versicherer tiber den Abschluss einer solchen
Vereinbarung oder das Wirksamwerden der gesetzlichen Regelung unverziglich zu unterrichten.

4 Umfang der Leistungsverpflichtung/Vorleistung und Regress

KFM0126

Die Versicherungsleistung der R+V erfolgt stets in ungekirzter Hohe, also ohne SB-Abzug. Der
Leistungsinhalt und -umfang ist dabei von folgenden Faktoren abhéngig:

a. Die Schadenersatzleistung der R+V erfolgt in ungekirzter Hohe, sofern der von den
versicherten Personen zu ersetzende Schaden unter Beriicksichtigung des Selbstbehalts nach
Ziffer 1 die Versicherungssumme Ubersteigt oder jedenfalls nicht unterschreitet.

In diesen Féllen geht der jeweilige Selbstbehalt in voller Héhe zu Lasten der versicherten
Person, so dass der Pflicht zur SB-Tragung umfassend Rechnung getragen wird.

b. Istder zu ersetzende Schaden unter Berlicksichtigung des Selbstbehalts nach Ziffer 1 niedriger
als die Versicherungssumme, so erfolgt die Schadenersatzleistung der R+V ebenfalls in
ungekirzter Héhe.

Hinsichtlich des Selbstbehalts erbringt der Versicherer seine Leistung aber als Vorleistung, und
zwar,

aa. sofern der Selbstbehalt tiber einen weiteren Vertrag (SB-Vertrag) bei der R+V versichert ist,

Zug um Zug gegen Ubertragung der den Selbstbehalt betreffenden Anspriiche des

Geschadigten und, je nach Ausgestaltung des SB-Versicherungsvertrags,

— unter Anrechnung auf die D&O-Versicherungssumme, sofern der SB-Vertrag keine
eigene Versicherungssumme ausweist, bzw.

— unter Gutschrifft der aus dem SB-Vertrag erbrachten Leistung auf die
Versicherungssumme des D&O-Vertrags, sofern der SB-Vertrag eine eigene
Versicherungssumme ausweist.
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bb. sofern der Selbstbehalt Uber einen weiteren Vertrag (SB-Vertrag) bei einer anderen

CcC.

Versicherungsgesellschaft als R+V versichert ist, Zug um Zug gegen Ubertragung der
Versicherungsanspriche. Soweit R+V hieraus Ersatz erlangen konnte, wird dieser der
Versicherungssumme des D&O-Vertrags wieder gutgeschrieben.

sofern der Selbstbehalt nicht versichert ist, Zug um Zug gegen Ubertragung der den
Selbstbehalt betreffenden Anspriiche des Geschadigten. Der im Wege des Regresses
erlangte Betrag wird der Versicherungssumme des D&O-Vertrags wieder gutgeschrieben.

Seite 49 von 52 KRAVAG-LOGISTIC
Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe



DUOPERSGES R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.07.2014 Seite 50

Besondere Vereinbarung bei Personengesellschaften (DUOPERSGES)

KFM0126

Bei der (Mit-)Versicherung von Personen(handels-)gesellschaften ist "versicherte Tatigkeit" (ULLA
1.1) diejenige Tatigkeit, die die versicherte Person (ULLA 1.2) im Rahmen der ihr durch Gesetz,
Gesellschaftsvertrag oder durch besondere Beauftragung oder ein Dienstverhéltnis obliegenden
Geschéftsfihrungs- und/oder Vertretungsbefugnis oder Aufsichtspflicht (Beirat, Aufsichts-,
Verwaltungsrat, Gesellschafterausschluss) im Interesse der Versicherungsnehmerin oder deren
Gesellschafter wahrnimmt.

Insofern gelten fir die Bestimmung des Versicherungsschutzes neben den Vorschriften des Aktien-
und GmbH-Gesetzes insbesondere diejenige des Handelsgesetzbuches und des Birgerlichen
Gesetzbuches.

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen demnach Anspriche aufgrund von
Kapitalerhaltungspflichten oder die sich allein aus der Eigenschaft als Gesellschafter ergeben (z. B.
Haftung fir Verbindlichkeiten aus dem laufenden Geschéftsbetrieb).

Nicht versichert sind deshalb Anspriiche aufgrund von oder im Zusammenhang mit einem
Fehlverhalten bei professionellen Dienstleistungen durch die Versicherten.

Hierbei sind professionelle Dienstleistungen samtliche Dienstleistungen, die von Versicherten fir
eine Gebihr, Honorar, Provision, Vergiitung oder andere Gegenleistung fur ihre Kunden bzw. in
deren Namen aufgrund einer Vereinbarung zwischen Versicherten und den Kunden erbracht werden
bzw. erbracht werden sollen. Versichert bleiben hingegen solche Aktivitaten, die allein mit dem
Management (das Organisieren, Leiten, Anweisen, Kontrollieren und Uberwachen von Mitarbeitern,
die professionelle Dienstleistungen fur die versicherten Unternehmen erbringen durch die
Versicherten) der versicherten Unternehmen im Zusammenhang stehen.

Im Rahmen der Ubernahme von "Kosten vor Eintritt des Versicherungsfalls" (ULLA 13.2.1) besteht
insbesondere auch Versicherungsschutz in Fallen der Einschrankung oder Entziehung der
Geschaftsfiihrungs- oder Vertretungsbefugnis sowie behaupteter VerstéRe gegen (der versicherten
Person durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag auferlegte) Treuepflichten.

Soweit die Versicherungsbedingungen eine automatische Mitversicherung von Tochterunternehmen
(ULLA 1.4) vorsehen, werden diese abweichend hiervon nur auf besonderen Antrag in den
Versicherungsschutz einbezogen (siehe Versicherungsschein).
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Zusatzvereinbarung fir Vereine/Verbande/Kammern/Stiftungen
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(VEREINEDUO)

1 Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist (siehe Versicherungsschein), ist unter einer "bei der
Versicherungsnehmerin begangenen Pflichtverletzung” (ULLA 1.1) nur eine solche zu
verstehen, die Folge einer Tatigkeit war, welche nach der Satzung des Versicherungsnehmers
den versicherten Personen zur ausschlieBlichen Wahrnehmung zugewiesen ist.

2 Unbeschadet der Regelung im Ubrigen, sind "Versicherte Personen” (ULLA 1.2) samtliche
gegenwartigen oder ehemaligen Mitglieder des Vorstands/Prasidiums und des Kuratoriums, der
Geschaftsfihrung und des Beirats sowie die besonderen Vertreter nach § 30 BGB.

3 Soweit die Versicherungsbedingungen eine automatische Mitversicherung von
Tochterunternehmen (ULLA 1.4) vorsehen, werden diese abweichend hiervon nur auf
besonderen Antrag in den Versicherungsschutz einbezogen (siehe Versicherungsschein).

4 Im Rahmen der Ubernahme von "Kosten vor Eintritt des Versicherungsfalls" (ULLA 13.2.1)
haben die versicherten Personen das Recht, einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung ihrer
Interessen zu beauftragen, sofern dem Versicherungsnehmer oder mitversicherten
Unternehmen/Untergliederungen erstmals wahrend der Dauer des Versicherungsvertrags
schriftlich mitgeteilt wird, dass eine der nachfolgenden Maflnahmen beabsichtigt oder
durchgefuhrt wird:

— vollstandige oder teilweise Aberkennung der Gemeinnutzigkeit (§§ 51 ff., 63 AO);

— Entzug oder Widerruf der stiftungsrechtlichen Genehmigung;

— zwangsweise Aufhebung der Organisation, sofern Grund nicht die Insolvenz oder eine
Zweckanderung ist.

Besteht zugunsten des Versicherungsnehmers neben der gegenstandlichen D&O-Versicherung
nicht auch eine Vermdgensschaden-Haftpflichtversicherung, so tGbernimmt der Versicherer im
Umfang dieser Deckungserweiterung, und insoweit abweichend von ULLA 9.1, auch diejenigen
Kosten, die dem Versicherungsnehmer selbst entstehen - auch, soweit es sich um andere
Aufwendungen als die Kosten eines Rechtsanwalts handelt (ULLA 13.2). Fir diesen
Organisationsrechtsschutz ist die Versicherungsleistung, je Verfahren und fir alle Verfahren eines
Versicherungsjahres insgesamt im Rahmen der fiir die Abwehrkosten zur Verfigung stehenden
Versicherungssumme, begrenzt auf 20 Prozent der Versicherungssumme, maximal aber
100.000 EUR.
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Vereinbarung PROSP-HAFT R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.07.2014 Seite 52

Besondere Vereinbarung zur Prospekthaftung (PROSP-HAFT)

In Erganzung von 6. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fur die Vermogensschaden-
Haftpflichtversicherung von Unternehmensleitern und Leitenden Angestellten (ULLA) sind
Haftpflichtanspriiche vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, die dadurch entstanden sind, dass
der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Prospekte erstellt und/oder lberarbeitet
und/oder weitergeleitet oder in Umlauf gebracht hat und deshalb unter dem Gesichtspunkt einer
abgeleiteten Initiatoreneigenschaft (insbesondere Prospekthaftung, Garantenstellung oder
vergleichbarerer Garantieanspriiche etc.) in Anspruch genommen wird.

Der vorstehende Versicherungsausschluss gilt nicht im Rahmen eines Sublimits von 50 Prozent der
vereinbarten Versicherungssumme, maximal jedoch von 1.000.000 EUR.
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	4.1 Leistungen des Versicherers
	4.2 Serienschäden
	4.3 Selbstbeteiligung
	4.4 Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung
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	Versicherungsbedingungen zur Versicherung von Ersatzansprüchen wegen Diskriminierung (AGG)
	1  Allgemeine Bestimmungen
	1.1 Gegenstand der Versicherung
	1.1.1 Versicherte Tätigkeit
	1.1.2 Versicherte
	a. den Versicherungsnehmer/die Versicherungsnehmerin (nachfolgend "der Versicherungsnehmer");
	b. Tochterunternehmen des Versicherungsnehmers. Den Tochterunternehmen gleichgestellt sind auf besonderen Antrag in den Vertrag einbezogene selbstständige Unternehmen.
	c. sämtliche ehemaligen und gegenwärtigen (auch zukünftigen) Mitglieder der geschäftsführenden Organe (Vorstand, Geschäftsführer, etc.) und der Kontrollorgane (Aufsichtsrat, Beirat, Verwaltungsrat, etc.) des Versicherungsnehmers oder der mitversichert...
	d. sämtliche ehemaligen, gegenwärtigen (auch zukünftigen) Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten (Tochter-)Unternehmen sowie
	e. die in den Betrieb eingegliederten Arbeitnehmer/Mitarbeiter fremder Unternehmen (z. B. Leiharbeitskräfte oder Zeitarbeitskräfte).

	1.2 Versicherungsfall
	1.3 Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes
	1.3.1 Anspruchserhebung (claims made)
	1.3.2 Nachmeldefrist für Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung
	1.3.3 Vertragsaufhebung/Kündigung
	a. Kündigung nach Versicherungsfall
	b. Im Falle freiwilliger Liquidation, einer Fusion oder Neubeherrschung erlischt der Versicherungsschutz mit Abschluss der Liquidation oder mit Beginn des neuen Beherrschungsverhältnisses automatisch.

	1.4 Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes
	1.4.1 Leistungen des Versicherers
	1.4.2  Serienschäden
	1.4.3 Selbstbeteiligung
	1.4.4 Versicherungssumme/Jahreshöchstersatzleistung
	1.4.5 Währungsklausel, Leistung bei Auslandsrisiken

	1.5 Örtlicher Geltungsbereich
	1 die vor dem Gericht eines Landes geltend gemacht werden, in welchem Common Law gilt;
	2 infolge der Verletzung des Rechts eines Landes, in welchem Common Law gilt;
	3 in Zusammenhang mit einer in einem Common-Law-Land vorgenommenen Tätigkeit.

	1.6 Ausschlüsse
	a. wegen vorsätzlicher Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung gegen den Handelnden selbst.
	b. im Zusammenhang mit der Verletzung oder Geltendmachung kollektiven Arbeitsrechts, namentlich des Betriebsverfassungsgesetzes oder vergleichbarer ausländischer Rechtsvorschriften sowie im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen. Unberührt bleiben Ans...
	c. die auf Erfüllung/Zahlung von Vertragsstrafen, Bußen oder Geldstrafen, Steuern oder sonstigen öffentlichen Abgaben sowie Entschädigungen mit Strafcharakter (z. B. punitive oder exemplary damages) gerichtet sind.
	d. aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers im Sinne des Sozialgesetzbuchs (SGB) VII handelt. 1.1.1 bleibt unberührt.

	1.7 Anderweitige Versicherungen
	1.8 Zurechnung
	1.9 Versicherung für fremde Rechnung/Abtretung des Versicherungsanspruchs
	1.9.1  Anspruchsberechtigte
	1.9.2 Abtretungsverbot, Übergang von Ersatzansprüchen
	1.9.3 Rückgriffsansprüche
	1.9.4  Verzichtswirkung
	1.9.5 Änderung der Beitragsbemessungsgrundlage/Beitragsregulierung

	1.10 Verhalten im Versicherungsfall und sonstige Obliegenheiten
	1.10.1 Anzeige des Versicherungsfalls
	a. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich (8 AT) anzuzeigen. Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ein selbständiges Beweisverfahren angeordnet oder ergeht ein Strafbefehl oder Bescheid, der den Ersatz eines Vermögen...
	b. Zur Wahrung der Fristen genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
	c. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer auf andere Weise vom Versicherungsfall rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.
	1.10.2 Weitere Behandlung des Versicherungsfalls
	a. Der Versicherer gilt, auch außergerichtlich, als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen der Versicherten abzugeben.
	b. Wenn der Versicherte den Rechtsanwalt nicht in Abstimmung mit dem Versicherer bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherten beauftragt, wenn dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwalts notw...
	c. Macht der Versicherte den Versicherungsanspruch geltend, hat er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls zu unterrichten sowie Beweismaterial anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung ...
	d. Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Versicherungsfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherte Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen bevor der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes bestät...
	e. Die Versicherten sind verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versicherers nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Versicherungsfalls dient, sofern ihnen dabei nich...
	f. Den aus Anlass eines Versicherungsfalls erforderlichen Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich zu führen.
	g. Ansprüche der Versicherten gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte dem Versicherer aus...
	1.10.3 Erledigung des Versicherungsfalls


	2  Abwehr- und Kostenschutz
	2.1 Versicherungsumfang
	2.1.1 Kosten
	2.1.2 Strafrechtsschutz

	2.2 Leistungsumfang
	2.2.1 Kostenregelung
	2.2.2 Rechtsanwaltskosten des Versicherten
	a. außergerichtlich
	b. gerichtlich
	2.2.3  Reisekosten der versicherten Person im Ausland

	2.3 Zeitpunkt der Kostenübernahme
	2.4 Ausschlüsse


	Sondervereinbarung zur D&O-Versicherung - Beschränkung auf Drittansprüche (DUODRITT)
	Sondervereinbarung zur D&O-Versicherung - Start-up Unternehmen (DUOSTARTUP)
	1 Abweichend von dem Tarif/Antrag gewährt der Versicherer Versicherungsschutz auch, sofern die Geschäftstätigkeit die dort vorgesehene Mindestdauer von 36 Monaten unterschreitet.
	2 Für den maßgeblichen Zeitraum der Unterschreitung der Mindestdauer ist eine Erhöhung der bei Abschluss des Vertrags in dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausgewiesenen Versicherungssumme nicht möglich.
	3 Tritt der für die Gewährung obiger Sonderkonditionen maßgebliche Umstand nicht ein oder entfällt dieser während des vorgenannten Zeitraumes, so ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag nach seiner Wahl vorzeitig aufzuheben oder nur zu anderen Kon...

	Besondere Vereinbarung zur Selbstbeteiligung - zur D&O-Versicherung - (DUO-SB)
	1  Selbstbehalt aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Empfehlungen
	2  Offenlegung der Vergütung
	3  Anzeigepflicht während der Vertragslaufzeit
	4  Umfang der Leistungsverpflichtung/Vorleistung und Regress
	a. Die Schadenersatzleistung der R+V erfolgt in ungekürzter Höhe, sofern der von den versicherten Personen zu ersetzende Schaden unter Berücksichtigung des Selbstbehalts nach Ziffer 1 die Versicherungssumme übersteigt oder jedenfalls nicht unterschrei...
	b. Ist der zu ersetzende Schaden unter Berücksichtigung des Selbstbehalts nach Ziffer 1 niedriger als die Versicherungssumme, so erfolgt die Schadenersatzleistung der R+V ebenfalls in ungekürzter Höhe.


	Besondere Vereinbarung bei Personengesellschaften (DUOPERSGES)
	Zusatzvereinbarung für Vereine/Verbände/Kammern/Stiftungen (VEREINEDUO)
	1 Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist (siehe Versicherungsschein), ist unter einer "bei der Versicherungsnehmerin begangenen Pflichtverletzung" (ULLA 1.1) nur eine solche zu verstehen, die Folge einer Tätigkeit war, welche nach der Satzung des V...
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